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1 Ausrichtung  
Forschung und Entwicklung sowie die Verbreitung von Technologien und Wissen sind zentrale 
Elemente zur langfristigen Sicherung von Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung. Wien verfügt 
sowohl über eine hervorragende Wissensbasis in der Forschung als auch über eine sehr starke 
und innovationsfreudige Wirtschaft, deren kraftvolle Entwicklung ein bedeutsames 
wirtschaftspolitisches Arbeitsfeld darstellt.  

Nur stetige Innovation, getrieben durch Forschung und technologische Entwicklung (F&E), erhält 
der Wiener Wirtschaft ihre hervorragende Wettbewerbsfähigkeit in einem sich rasch öffnenden 
europäischen Markt und damit ihre Kraft, gut ausgebildete Menschen mit qualitätsvoller 
Beschäftigung zu versorgen – die Basis für Wohlstand, soziale Sicherheit und Lebensqualität.  

Die Stadt Wien unterstützt mit den im Rahmen dieser Richtlinie zusammengefassten 
Programmen das Erreichen des gesamteuropäischen Zieles, die Forschungs- und 
Entwicklungsanstrengungen deutlich zu erhöhen, sodass Europa bis 2010 zum dynamisch 
wachsenden und wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt wird. Dabei wird auf die 
ökonomisch ausgerichteten unternehmerischen oder wirtschaftsorientierten Aktivitäten im 
Bereich der Forschung und technologischen Entwicklung1 mit besonderem Schwerpunkt auf die 
lokalen und regionalen Gegebenheiten in Wien fokussiert. Aber auch mittelbare Aspekte von 
Forschung und Innovation, wie Ökologie, Gleichbehandlung von Frauen und Männern etc. 
werden durchgängig bei allen Förderungsmaßnahmen berücksichtigt. 

Diese Richtlinie setzt sich demnach aus mehreren, systematisch zusammenwirkenden 
Förderungsprogrammen zusammen. Sie umfasst all jene monetären Maßnahmen, die im 
Zusammenhang mit diesen Aspekten der Wiener Wirtschafts- und Technologiepolitik stehen und 
die aus Mitteln der Stadt Wien (Fördergeber) aufgebracht werden und mit deren Abwicklung der 
Wiener Wirtschaftsförderungsfonds (WWFF) bzw. die Technologieagentur ZIT Zentrum für 
Innovation und Technologie GmbH (ZIT) als Programmmanager betraut sind. 

                                                 

1  ausdrücklich nicht förderbar sind rein wissenschaftlich orientierte Vorhaben 
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2 Antragsberechtigte 
2.1 AntragstellerInnen  

Antragsberechtigt im Rahmen dieser Richtlinie sind - sofern nicht in bestimmten Programmen 
unter Punkt 7 dieser Richtlinie auf Bundesrichtlinien verwiesen wird und die dort festgelegten 
Bestimmungen gelten - unter den nachfolgenden Einschränkungen grundsätzlich alle 
Rechtsträger (physische und juristische Personen, Personengesellschaften des Handelsrechts, 
eingetragene Erwerbsgesellschaften und andere nach der Rechtsordnung als Träger von 
Rechten und Pflichten taugliche Entitäten), die an einem Standort in Wien2 wirtschaftsorientierte 
Vorhaben im Sinn der Richtlinie durchzuführen planen. 

2.1.1 Unternehmen 

Unternehmen im Sinne dieser Richtlinie sind wirtschaftliche Einheiten, die auf Dauer angelegte, 
selbständige, organisierte und auf die Erzielung von Gewinn ausgerichtete Tätigkeiten auf 
eigenes Risiko ausführen, unabhängig davon, ob diese Tätigkeit eine gewerbliche oder 
freiberufliche ist. 

Unternehmen sind dann antragsberechtigt, wenn sie eine Unbedenklichkeitsbestätigung der 
Stadtkasse der Stadt Wien hinsichtlich der Erfüllung der städtischen Abgabeverpflichtungen 
vorlegen können sowie bestätigen, dass sie über die zur Durchführung des Vorhabens 
erforderlichen Rechte (z. B. Lizenzen) und Berechtigungen verfügen.  

2.1.2 UnternehmensgründerInnen 

UnternehmensgründerInnen im Sinn dieser Richtlinie sind Rechtsträger, die damit begonnen 
haben, ein Unternehmen im Sinne der o. a. Definition aufzubauen. 

UnternehmensgründerInnen sind unter der Bedingung antragsberechtigt, dass sie  

  die Gründung des Unternehmens innerhalb von 6 Monaten nach einer allfälligen Mitteilung 
gem. Pkt. 5.4 realisieren und  

  bestätigen, dass sie über die zur Durchführung des Vorhabens erforderlichen Rechte (z. B. 
Lizenzen) und Berechtigungen verfügen bzw., dass das in Gründung befindliche Unternehmen 
über diese Rechte bzw. Berechtigungen verfügen wird (z. B., weil eine konkret bezeichnete 
und mit ihrer Nennung einverstandene Person als gewerberechtliche/r GeschäftsführerIn 
namhaft gemacht wird).  

 

                                                 

2  Projektteile, die naturgemäß und zwingend außerhalb des Wiener Standortes stattfinden, sind von dieser 
Bestimmung nur insofern betroffen, als sie vom Wiener Standort aus betrieben werden und die 
Wertschöpfungseffekte jedenfalls in Wien anfallen müssen. 
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2.1.3 Öffentliche Forschungs- oder Bildungseinrichtungen 

„Öffentliche Forschungs- oder Bildungseinrichtungen“ im Sinn dieser Richtlinie sind 
Rechtsträger,  

  deren in ihrer Organisationsnorm (z. B.: Errichtungsgesetz, Gesellschaftsvertrag) deklarierter 
oder aus der Art ihrer Gestaltung hervorleuchtender Zweck eine Betätigung im Bereich der 
Forschung oder in jenem der Bildung ist, oder 

  die tatsächlich eine überwiegende Tätigkeit in einem der genannten Bereiche ausüben, 

sofern diese Rechtsträger eine Finanzierung aus öffentlichen Mitteln erhalten, die zumindest zur 
Abdeckung der Basiskosten des betreffenden Rechtsträgers bestimmt oder geeignet ist 
(„Basisfinanzierung“); dabei steht einer tatsächlich erhaltenen Finanzierung ein Rechtsanspruch 
auf eine solche gleich. 

Öffentliche Forschungs- oder Bildungseinrichtungen sind zur Antragstellung im Rahmen dieser 
Richtlinie nur berechtigt, 

  wenn es sich um eine gemeinsame Einreichung im Sinne des Punktes 2.2 handelt und diese 
Einreichung zusammen mit zumindest einem antragsberechtigten Rechtsträger im Sinne der 
Punkte 2.1.1 oder 2.1.2 erfolgt, oder 

  wenn das den Gegenstand des Antrags bildende Projekt 

o den Zweck hat, eine Partnerschaft, eine Vernetzung oder eine essentielle Verstärkung 
einer Vernetzung mit einem oder mehreren Unternehmen im Sinne des Transfers von 
Wissen aus der Sphäre der Wissenschaft in jene der Unternehmen herbeizuführen, oder 

o im Sinne des in Punkt 7.3 angeführten Programms „C: F&E-Public“ der Verbreitung von 
Informationen, der Bewusstseinsbildung bzw. der Schaffung einer Bereitschaft breiter 
Kreise der Bevölkerung zur Akzeptanz innovativer Errungenschaften oder neuer 
Technologien dienen soll. 

2.1.4 Rechtsträger im Bereich der öffentlichen Hand und privater 
Interessensvertretungen  

Öffentlich-Rechtliche Gebietskörperschaften, gesetzliche berufliche Interessensvertretungen 
und berufliche Interessensvertretungen auf privatrechtlicher Grundlage sind von der 
Antragstellung jedenfalls ausgeschlossen. Jene nicht bereits durch den obigen Absatz 
ausgeschlossenen Rechtsträger, die 

  überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert werden oder 

  von Rechtsträgern des öffentlichen Rechts (insbesondere von einer oder mehreren 
Gebietskörperschaften) beherrscht werden (etwa, weil öffentliche Rechtsträger die Mehrheit 
der Gesellschafterstimmrechte besitzen oder befugt sind, die Mehrheit der Angehörigen eines 
Leitungs- oder Aufsichtsorgans der Gesellschaft zu bestimmen), 

kommen nur dann als AntragstellerInnen in Frage, wenn sie plausibel und nachvollziehbar 
darlegen, dass die Gewährung einer Förderung im Rahmen dieser Richtlinie nicht zu einer 
Substituierung anderer öffentlicher Mittel führt. Diese Bestimmungen gelten sinngemäß auch für 
Rechtsträger nach Punkt 2.1.3. 
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2.1.5 Gemeinsame Ausführungen zu 2.1.3 und 2.1.4 

Auch die in diesen Punkten angeführten Rechtsträger sind nur dann antragsberechtigt, wenn sie 
eine Unbedenklichkeitsbestätigung der Stadtkasse der Stadt Wien hinsichtlich der Erfüllung der 
städtischen Abgabeverpflichtungen vorlegen können sowie bestätigen, dass sie über die zur 
Durchführung des Vorhabens erforderlichen Rechte (z. B. Lizenzen) und Berechtigungen 
verfügen.  

 

2.2 Gemeinsame Einreichung 

Ein Förderungsantrag zu Programmen in dieser Richtlinie kann hinsichtlich desselben Vorhabens 
auch von mehreren AntragstellerInnen gemeinsam gestellt werden, wobei zumindest einer der 
beteiligten AntragstellerInnen ein Unternehmen bzw. ein/e UnternehmensgründerIn gem. Pkt. 
2.1.1 oder 2.1.2 sein muss, bei dem es sich nicht um eine öffentliche Forschungs- oder 
Bildungseinrichtung gem. Pkt. 2.1.3 handeln darf. 

In diesem Fall kommt mit jedem der beteiligten AntragstellerInnen ein Förderungsverhältnis 
zustande, wobei 

  die Gemeinschaft der AntragstellerInnen einen der beteiligten Rechtsträger, der als 
Unternehmen/UnternehmensgründerIn gem. Pkt. 2.1.1 oder 2.1.2 gilt und auf welchen nicht 
die Eigenschaften der in Pkt. 2.1.3 definierten Rechtsträger zutreffen, als Ansprechpartner 
mit der Vertretung aller AntragstellerInnen gegenüber dem ZIT beauftragen und zu dieser 
Vertretung bevollmächtigen muss und 

  bei der Antragstellung die Stammdaten aller AntragstellerInnen angegeben werden und die 
Verteilung von Arbeitspaketen, Projektkosten, Projektrisiko, Projektergebnissen und 
Projektrechten sowie die Verteilung der Fördermittel unter den AntragstellerInnen schriftlich 
geregelt und gegenüber dem/der FördergeberInnen bzw. dem ZIT offen gelegt werden 
müssen. 

Die einem in einer solchen Gemeinschaft vertretenen Rechtsträger, auf den die Eigenschaften 
gemäß Pkt. 2.1.3 zutreffen, gewährte Förderung darf die Höhe der höchsten einem der 
gemeinsam antragstellenden Unternehmen/UnternehmensgründerInnen, auf welche die 
Eigenschaften gemäß Pkt. 2.1.3 nicht zutreffen, gewährten Förderung nicht übersteigen.  

Die Summe der allen in einer solchen Gemeinschaft vertretenen Rechtsträgern, auf welche die 
Eigenschaften gemäß Pkt. 2.1.3 zutreffen, gewährten Förderung darf die Summe der den in der 
Gemeinschaft vertretenen Unternehmen/UnternehmensgründerInnen, auf welche die 
Eigenschaften gemäß Pkt. 2.1.3 nicht zutreffen, gewährten Förderungen nicht übersteigen. 
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Sofern die Bestimmungen zu De-Minimis-Förderungen  gemäß Anhang B anzuwenden sind wird 
festgehalten, dass dann, wenn   

  die AntragstellerInnen-Gemeinschaft eine einheitliche Organisation persönlicher, materieller 
und immaterieller Mittel darstellt und 

  eine dauerhafte Kooperation der AntragstellerInnen zur Erreichung eines gemeinschaftlichen 
wirtschaftlichen Zwecks angestrebt wird, 

die AntragstellerInnen in ihrer Gesamtheit als ein Unternehmen im Sinne der De-Minimis-
Verordnung der Europäischen Kommission gem. Pkt. 6.4 und Anhang B anzusehen sind und 
somit Fördermittel nur in einer solchen Höhe gewährt werden dürfen, dass der in der genannten 
Verordnung für die Gewährung von Fördermitteln an ein Unternehmen festgelegte Betrag nicht 
überschritten wird. 
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3 Ziele und Bewertungsindikatoren 
Nachfolgend werden die wesentlichen Ziele dieser Richtlinie überblicksartig beschrieben. 
Aufbauend auf diesen Zielen werden in der Bewertung von Anträgen entsprechende 
Bewertungsindikatoren herangezogen. Welche dieser Indikatoren bei der Bewertung 
eingereichter Anträge jeweils angewendet werden, orientiert sich am Charakter des jeweiligen 
Programms und damit am Charakter des eingereichten Vorhabens. Das ZIT kann im Rahmen 
dieser Richtlinie alle notwendigen und relevanten Indikatoren heranziehen, um zu einer 
objektiven Bewertung eines Antrages zu kommen, wird diese aber im Sinne einer möglichst 
umfassenden Transparenz regelmäßig publizieren. 

 

3.1 Additionalität/Anreizwirkung/Dynamik 

Ziel der Förderung ist es, einen Beitrag zum Anhebung der F&E-Quote in Wien zu leisten. Das zur 
Förderung eingereichte Vorhaben muss daher für den/die AntragstellerIn zusätzliche, über die 
Tagesgeschäfte hinausgehende (Forschungs- bzw. Entwicklungs-)Anstrengungen betreffen3. Eine 
besonders eingehende Prüfung des Anreizeffekts4 erfolgt, wenn es sich beim/bei der 
AntragstellerIn um ein Großunternehmen5 handelt und die Antragstellung hinsichtlich einzelner 
marktnaher Forschungsvorhaben erfolgt oder wenn wesentliche Teile der Ausgaben für die 
(Forschungs- und Entwicklungs-)Kosten des Vorhabens vor der Antragstellung getätigt wurden. 

 

3.2 Technologische Relevanz 

Ein wesentliches Ziel dieser Richtlinie ist es, das technologische Niveau der unternehmerischen 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu erhöhen. Es werden also (insbesondere im Bereich 
der unmittelbaren Forschungsprojektförderung) Projekte besonders hoch bewertet, die einen 
hohen Technologiesprung erwarten lassen und mit hohem, aber noch kalkulierbarem Risiko 
behaftet sind. 

 

                                                 
3 Diese Voraussetzung ist etwa gegeben, wenn das betreffende Vorhaben ohne die Gewährung einer Förderung 

gar nicht, zu einem späteren Zeitpunkt oder verteilt über einen größeren Zeitraum oder mit geringerer Ambition 
realisiert würde. 

4  Die Prüfung dieser Voraussetzung erfolgt beispielhaft an Hand der nachstehenden Kriterien: Welche Entwicklung 
haben die Ausgaben des/der Antragstellers/in auf dem Gebiet Forschung/Entwicklung in den letzten Jahren 
vor Antragstellung genommen? Wie verhalten sich die Forschungs- bzw. Entwicklungsausgaben des/der 
Antragstellers/in zu seinem Umsatz? Wie viele Personen sind im Forschungs- bzw. Entwicklungsbereich 
des/der Antragstellers/in tätig und wie stellt sich dies im Zeitablauf dar? 

5  Handelt es sich beim/bei der AntragstellerIn um ein Kleines oder Mittleres Unternehmen im Sinn der 
Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6.5.2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der Kleinen und Mittleren Unternehmen in der jeweils geltenden Fassung, bzw. im Sinn des etwaig an die 
Stelle dieser Empfehlung tretenden Rechtsaktes, kann grundsätzlich von einer Anreizwirkung durch die Beihilfe 
ausgegangen werden. 
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Bewertet wird einerseits der Technologiesprung im Vergleich zu den am - für den/die AnbieterIn 
relevanten - Markt befindlichen (oder allenfalls kurz vor der Vermarktung stehenden) Produkten 
oder Verfahren und zur Entwicklungsdynamik dieses Technologiebereiches. Andererseits wird 
der Umfang des mit der Projektrealisierung verbundenen Risikos bewertet, also wie 
anspruchsvoll die technische Problemstellung einzuschätzen ist (z. B. die Anzahl und 
Komplexität der noch zu klärenden technischen Probleme). An dieser Stelle sind auch Aspekte 
berücksichtigt, die bei der Umsetzung des Projektes in die tatsächliche Produktion und Nutzung 
zu bedenken sind (z. B. Funktions- und Betriebssicherheit im späteren realen Umfeld). 

 

3.3 Ökonomische Relevanz 

Die vorliegende Richtlinie ist ein Instrument der Wirtschaftsförderung und ist unter anderem 
durch das Ziel, wirtschaftliche Impulse zu setzen, sohin durch die Bedingung der ökonomischen 
Relevanz der förderbaren Aktivitäten gekennzeichnet. Sie unterscheidet sich damit von der 
reinen Wissenschaftsförderung. 

Alle im Rahmen dieser Richtlinie förderbaren Aktivitäten müssen entweder eine unmittelbare 
ökonomische Ausrichtung aufweisen, oder ökonomisch ausgerichtete Projekte einleiten, 
unterstützen oder die Rahmenbedingungen für die ökonomische Umsetzung von 
Forschungsergebnissen verbessern. Der erforderliche Konkretisierungsgrad der angestrebten 
ökonomischen Ziele des Vorhabens wird umso höher sein, je marktnäher die zur Förderung 
eingereichte Aktivität ist. Einerseits werden hier gesamtökonomische Effekte in Betracht 
gezogen, anderseits unmittelbar beim/bei der AntragstellerIn (oder beim 
AntragstellerInnenkonsortium) erwartete (betriebswirtschaftliche) Effekte. 

3.3.1 Gesamtwirtschaftliche Effekte 

Gesamtwirtschaftliche Effekte sind im Regelfall solche nachhaltig und multiplikativ wirkenden 
Effekte, welche durch das Vorhaben initiiert oder unterstützt werden, oder denen durch das 
Vorhaben der Weg bereitet wird (Folgeprojekte, Zulieferindustrie, wirtschaftliche Effekte beim 
Einsatz der neuen Entwicklung u.a.). 

3.3.2  Betriebswirtschaftliche Effekte 

Unmittelbare betriebswirtschaftliche Effekte beziehen sich auf den/die AntragstellerInnen selbst 
und manifestieren sich beispielsweise in zu erwartenden Umsatz- und Wertschöpfungs-
kennzahlen und einer zumindest langfristig darstellbaren Rentabilität. 

3.3.3 Exportrelevanz 

Hier werden einerseits die erwarteten Auswirkungen auf die Exportquote des/der 
Antragstellers/in bewertet, andererseits aber auch damit verbundene besondere Risiken und 
Anstrengungen für den/die AntragstellerIn in Relation zu seinen/ihren potentiellen 
Möglichkeiten. 
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3.4 Beschäftigungsrelevanz 

Forschung und Entwicklung sind bedeutende Schlüssel zur Realisierung eines der wichtigsten 
Ziele der Wirtschaftspolitik - der Erhaltung und Schaffung von qualitätsvoller Beschäftigung.  

Bei den eingereichten Vorhaben werden (je nach Charakter und Ausrichtung) deren unmittelbare 
(bei der Durchführung des Vorhabens) und mittelbare (z. B. mögliche Folgeprojekte) 
Beschäftigungseffekte bewertet. Auch die zu erwartenden nachhaltigen Beschäftigungseffekte 
durch erhöhte Wertschöpfung im innovierenden Unternehmen und in vor- und nachgelagerten 
Unternehmen der Wertschöpfungskette (Zulieferer, nachgelagerter Vertrieb etc.) werden 
berücksichtigt.  

 

3.5 Technologie- und innovationsorientierte regionalwirtschaftliche 
Relevanz 

3.5.1 Kooperation und Wissenstransfer 

Eines der zentralen technologiepolitischen Ziele ist die Erhöhung der Wissenstransferrate. 
Wissenstransfer als Instrument zur Erschließung ökonomischer Potenziale aus 
wissenschaftlichen Erkenntnissen funktioniert insbesondere durch F&E-Kooperationen6. 

Die Bewertung wird umso höher sein, je intensiver und je dauerhafter und nachhaltiger die 
Kooperation angelegt ist. Auch wird der Grad der Interdisziplinarität unter dem Aspekt der 
Entwicklung neuer Zugänge zu Problemlösungen, die sich aus der Zusammenführung von 
Erkenntnissen aus verschiedenen Disziplinen ergeben können, für die Bewertung herangezogen. 
Gleichzeitig wird ein Vorhaben höher bewertet, wenn eine größere Zahl an Kooperations-
partnerInnen teilnimmt oder durch PartnerInnen im Ausland eine hohe Komplexität, aber auch 
eine starke Transferleistung der Kooperation zu erwarten ist. 

Eingereichte Vorhaben können aber auch das primäre Ziel haben, den Wissenstransfer zu 
begünstigen oder einen derartigen Transferprozess einzuleiten. Dies gilt insbesondere für 
Ausbildungskooperationen und die Betreuung von Technologienetzwerken. Hier wird in der 
Bewertung in erster Linie auf die Qualität (Inhalte, Einzelmaßnahmen) und die Reichweite solcher 
Projekte abgestellt. 

 

                                                 
6
  Wissenstransfer findet zwar auch bei Auftragsbeziehungen statt, doch da hier meist nur der/die AuftraggeberIn 
Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit (welche in aller Regel mit dem Projekt abgeschlossen und abgerechnet 
wird) gewinnt, sind derartige Vorhaben – sofern sie in einzelnen Programmen nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen sind -  geringer zu bewerten, als F&E-Kooperationen. Eine F&E-Kooperation geht über reine 
Auftragsbeziehungen hinaus - alle PartnerInnen gewinnen neue Erkenntnisse und die Zusammenarbeit ist 
intensiver, d.h. in der Regel auf längere Zeit (über die Projektlaufzeit hinaus) angelegt oder über ein einzelnes 
Projekt hinausgehend. Darüber hinaus bestehen die Beiträge der PartnerInnen häufiger aus in-kind-Leistungen 
(meist in Form von Personal) und nicht nur aus cash-Beiträgen und es gibt immer definierte IPR-Regeln (Anteile 
an den Intellectual Property Rights, damit an den Verwertungserlösen).  
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3.5.2 International wahrnehmbare Technologiekompetenz (technologiepolitsches 
 Leitprojekt) 

Mit dem Ziel einer deutlichen Hebung der international wahrgenommenen 
Technologiekompetenz und dem damit verbundenen Image des Standorts Wien werden 
insbesondere Vorhaben, die einen Pionier- und Vorzeigecharakter aufweisen und die damit 
international das Image und die Attraktivität der Stadt als Technologiestandort positiv 
beeinflussen, hervorgehoben. Ein solcher Charakter wird beispielsweise dann gegeben sein, 
wenn ein Projekt, das in seiner Neuheit und technologischen Qualität oder in seiner 
Besonderheit als richtungsweisend eingestuft wird, ein über den nationalen Maßstab 
hinausgehendes Interesse auf den/die AntragstellerIn lenkt und so zu einer deutlichen Hebung 
der wahrgenommenen Technologiekompetenz am Standort Wien führt. 

Zusätzlich zur obigen Einstufung, die sehr stark auf Exzellenz und kritische Masse des Vorhabens 
selbst abstellt, wird es zu einer Aufwertung kommen, wenn Vorhaben geeignet erscheinen, einen 
regionalen Technologie-Schwerpunkt in Wien zu betonen oder zu verstärken, um so einen 
Beitrag zur internationalen Bedeutung eines Wiener Technologieschwerpunktes zu leisten. Die 
Wiener Technologieschwerpunkte sind – insbesondere in der Außenwirkung und Sichtbarkeit - 
eng verknüpft mit lokalen technologieorientierten Zentren Wiens, sodass ein Beitrag zur 
Erhöhung der Wahrnehmbarkeit und der Kompetenz dieser Zentren – in der Regel durch 
Verortung des zu fördernden Vorhabens mit dem Standort eines solchen Zentrums - positiv zu 
werten ist. 

3.5.3 Gründungsdynamik in technologie-affinen Bereichen 

Mit dem Ziel die Gründungsdynamik in technologie-affinen Bereichen zu erhöhen, sollen die 
komparativen Nachteile von Unternehmensgründungen und jungen7 Unternehmen möglichst 
ausgeglichen werden. Anträge von solchen Unternehmen erhalten in der Bewertung eine 
zusätzliche Aufwertung. 

Bei Projekten, die dazu beitragen können, die Rahmenbedingungen für 
Unternehmensgründungen in Bereichen zu verbessern, die starken Bezug zu Innovation, 
Forschung und technologischer Entwicklung haben oder Hemmschwellen für solche Gründungen 
zu senken (Bewusstseinsbildung, Betreuung, Beratung etc.), werden deren Auswirkung auf 
Kleine und Mittlere Unternehmen besonders berücksichtigt. Hier wird in der Bewertung in erster 
Linie auf die Qualität (Inhalte, Einzelmaßnahmen) und die Reichweite solcher Projekte abgestellt. 

                                                 

7  Junge Unternehmen haben ihre Geschäfte i.S.d. § 123 Abs. 2 HGB höchstens drei Jahre vor der Antragstellung 
begonnen. 
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3.5.4 Technologieakzeptanz 

Die Möglichkeiten des Wissenstransfers und die Wege zu einer stärkeren Nutzung der breiten, 
hochwertigen wissenschaftlichen Basis zur Sicherung der Wettbewerbsposition der Wiener 
Wirtschaft sind vielen UnternehmerInnen nicht ausreichend bewusst. Ebenso hemmen 
mangelnde Information und objektiv nicht begründbare Ängste vor neuen Technologien in 
breiten Kreisen der Bevölkerung die Entwicklung innovativer Wiener Unternehmen und die 
Imagebildung Wiens als moderne, aufgeschlossene Stadt mit starker Innovationskraft.  

Es ist daher ein Ziel dieser Richtlinie, einen Beitrag zur positiven Bewusstseinsbildung zu leisten 
und entsprechende Effekte von Projekten in der Bewertung zu honorieren. Hier werden in erster 
Linie die Qualität und die Reichweite entsprechender Maßnahmen berücksichtigt. 

 

3.6 Allgemein-wirtschaftspolitische und gesellschaftliche Relevanz 

Technologiepolitische Maßnahmen, wie die im Rahmen dieser Richtlinie geregelten 
Förderungsprogramme können besondere positive Quereffekte auf andere Aspekte der Wiener 
Kommunalpolitik bewirken. Kann ein Vorhaben solche Quereffekte aufweisen, fließt dies in die 
Bewertung des Antrags mit ein. 

3.6.1 Stärkung von Kleinen und Mittleren Unternehmen 

Ein zentrales Ziel liegt in der Stärkung der für Wien so bedeutenden Kleinen und Mittleren 
Unternehmen in deren technologie- und innovationsorientierten Aktivitäten. 

Die komparativen Nachteile von Kleinen oder Mittleren8 Unternehmen sollen bei der Bewertung 
von Anträgen möglichst ausgeglichen werden. Anträge von solchen Unternehmen oder 
Vorhaben, die in hohem Maße derartigen Unternehmen zugute kommen, erhalten in der 
Bewertung eine zusätzliche Aufwertung. Bei Projekten, die auf die Schaffung von 
Rahmenbedingungen für oder die Unterstützung von Unternehmen ausgerichtet sind, wird deren 
Auswirkung auf Kleine oder Mittlere Unternehmen besonders berücksichtigt. 

3.6.2  Gleichbehandlung von Mann und Frau 

Männer und Frauen finden aufgrund ihrer sozialen und kulturellen Geschlechterrollen in der 
Gesellschaft unterschiedliche Lebensbedingungen vor. Gerade im Umfeld von Forschung und 
Entwicklung sind Frauen deutlich unterrepräsentiert, ihre Interessen und Bedürfnisse werden bei 
der Entwicklung technologischer Innovationen vielfach nicht berücksichtigt.  

Ausgehend von dem im Vertrag von Amsterdam rechtlich verankerten und vom Ministerrat 
beschlossenen Prinzip des Gender Mainstreamings werden Anträge auch hinsichtlich ihrer 
Effekte auf die Gleichstellung von Frauen und Männern beurteilt.  

 

                                                 

8  Kleine und Mittlere Unternehmen – vgl. Definition im Anhang A 
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So werden z. B. erfolgreiche Aktivitäten des/der Antragstellers/in zur Einbindung von 
qualifizierten Frauen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten durch die höhere Bewertung 
eines zur Förderung eingereichten Vorhabens honoriert. Die Stadt Wien und das ZIT verfolgen 
aber auch den Anspruch, dem Prinzip des Gender Mainstreaming über die gesetzlichen 
Bestimmungen des Gleichbehandlungsgesetzes hinaus in allen Facetten ihrer Aktivitäten Raum 
zu geben. 

3.6.3 Ökologische Effekte des Vorhabens 

Ziel dieses Indikators ist es, Effekte des Vorhabens in Bezug auf die natürliche Umwelt im Sinne 
der umweltpolitischen Intentionen der Stadt Wien in die Projektbeurteilung einfließen zu lassen. 

Berücksichtigt werden sowohl Effekte (positiver oder negativer Natur), die in den Unternehmen 
und deren Umwelt auftreten (z. B. ressourcenschonende Durchführung des Projektes) als auch 
Effekte die in ursächlichem Zusammenhang mit den zu entwickelnden Produkten oder 
Dienstleistungen stehen (z. B. die Entwicklung von Wärmedämmstoffen, die Entwicklung des 
Car-Sharing). 

Positive Umwelteffekte der zu entwickelnden Innovationen, welche in direktem Bezug zu den für 
Wien relevanten Umweltkriterien stehen (Mobilität in der Stadt, Beitrag zum Kyoto Ziel und zum 
Klimabündnis etc.), sind im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie Wiens als besonders förderwürdig 
zu beurteilen – Stichworte dazu sind Nachhaltigkeit, Wiederverwertbarkeit, Energieeffizienz, 
Emissionen. 

3.6.4 Quereffekte auf andere (nicht voranstehend genannte) Politikbereiche 

Neben den bereits explizit dargestellten Bereichen (Beschäftigungspolitik, Umweltpolitik, 
Frauenpolitik und Mittelstandspolitik) können positive Quereffekte naturgemäß auch auf eine 
ganze Reihe anderer kommunalpolitischer und gesellschaftlicher Ziele entstehen. Beispielhaft 
seien hier die Bereiche Gesundheit, Sicherheit, Lebensqualität oder Verkehrspolitik genannt. 
Sofern ein eingereichtes Vorhaben zu einer maßgeblichen Verbesserung bei entsprechenden 
Problemfeldern beitragen kann (und der/die AntragstellerIn eine solche nachvollziehbar 
argumentiert), kann ein solches Vorhaben mit diesem Indikator aufgewertet werden. 
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4 Förderung  
Diese Richtlinie enthält mehrere im Pkt. 7 dargestellte Förderungsprogramme, in deren Rahmen 
Vorhaben in Wien mit Fokus auf Forschung, technologische Entwicklung und Innovation (F&E) 
mit nachhaltiger ökonomischer Ausrichtung in Form von Barzuschüssen förderbar sind, sofern 
sie den in Punkt 3 genannten Zielen in hohem Maße entsprechen und die spezifischen 
Förderungsbedingungen der jeweiligen Programme erfüllen.  

� Es können nur solche Anträge in die Beurteilung aufgenommen werden, bei denen die 
Planung des Vorhabens adäquat zum Projektumfang und -inhalt ist, um somit eine erfolg- 
reiche Projektumsetzung erwarten zu lassen und um ausreichende Anhaltspunkte für eine 
Beurteilung zu bieten. 

� Eine wesentliche Voraussetzung für die Förderung ist, dass der/die AntragstellerIn (allenfalls 
im Zusammenwirken mit seinen PartnerInnen) in der Lage sein wird, das eingereichte 
Vorhaben mit den dafür notwendigen Ressourcen auszustatten, um es überhaupt und in der 
entsprechenden Geschwindigkeit vorantreiben zu können und letztlich auch zu einer 
plangemäßen wirtschaftlichen Umsetzung führen kann. Allen voran werden hier die 
finanziellen Möglichkeiten sowie die personellen und technischen Ressourcen (qualifiziertes 
Personal, kompetente KooperationspartnerInenn, technische Ausstattung) ins Kalkül gezogen. 

� Alle in den Programmen in Pkt. 7 genannten Förderungsintensitäten und –maxima verstehen 
sich vorbehaltlich der budgetären Möglichkeiten und allenfalls einschränkender 
beihilfenrechtlicher Bestimmungen. Das Präsidium des Wiener Wirtschaftsförderungsfonds 
kann diese Förderungsintensitäten und –maxima unter Bedachtnahme auf die 
urbanwirtschaftliche Sinnhaftigkeit auf ein festzulegendes Ausmaß und auf eine festzulegende 
Dauer reduzieren und muss dies bekannt geben. 

� Die im Rahmen dieser Richtlinie gewährten Förderungen dürfen nicht zur Substituierung 
anderer öffentlicher Mittel führen, der/die AntragstellerIn muss dies erforderlichenfalls 
bestätigen und plausibel machen. Unzulässig ist weiters eine mehrfache Förderung aus 
öffentlichen Mitteln der Stadt Wien hinsichtlich derselben Elemente eines Projektes. 

� Alle von öffentlichen Förderungsstellen (insbes. jene des Bundes oder der Europäischen 
Union) bezogenen anderen Förderungen für ein im Rahmen dieser Richtlinie zu förderndes 
Vorhaben müssen vom/von der AntragstellerIn bekannt gegeben werden. Auf Basis dieser 
Angaben wird geprüft, ob und in welchem Ausmaß aufgrund der für Kumulierungen geltenden 
Bestimmungen eine Förderung im Rahmen dieser Richtlinie gewährt werden kann. 

� Sofern die Bestimmungen des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Forschungs- und 
Entwicklungsbeihilfen (FE-Gemeinschaftsrahmen, vgl. Pkt. 6.4.) anzuwenden sind, gelten 
hinsichtlich der Kumulierungsobergrenzen dessen maximale Beihilfeintensitäten.  
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� Sofern die Bestimmungen der De-Minimis-Verordnung (vgl. Pkt. 6.4 und Anhang B) 
anzuwenden sind, gelten für die Kumulierung von De-Minimis-Beihilfen die Bestimmungen 
dieser Verordnung. 

� Umfasst ein im Rahmen dieser Richtlinie zur Förderung eingereichtes Vorhaben eine 
Forschungs- und Entwicklungstätigkeit, die sowohl Industrielle Forschung als auch 
vorwettbewerbliche Entwicklung (vgl. Anhang C) enthält, so darf die zulässige 
Förderungsintensität das gewogene Mittel der für die beiden Forschungsarten zulässigen 
Beihilfenintensitäten in der Regel nicht überschreiten. 
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5 Verfahren 
Die unter Pkt. 4 genannten Förderungsprogramme werden mit Hilfe der dort angeführten 
unterschiedlichen Verfahren abgewickelt, die sich im wesentlichen dadurch unterscheiden, ob 
Anträge im Rahmen eines Programms laufend eingereicht werden können, oder ob dies nur im 
Rahmen von zeitlich beschränkten und inhaltlich näher definierten Ausschreibungen der Fall ist.  

Außerdem werden unterschiedliche, an Art und Umfang der zu fördernden Vorhaben angepasste 
Bewertungsverfahren angewendet. 
 

5.1 Einreichen von Anträgen 

5.1.1 Allgemeine Bestimmungen 

a) Form der Einreichung 

• Sind Antragsformulare für ein Programm aufgelegt, sind diese vom/von der AntragstellerIn 
zu verwenden, vollständig und richtig nach bestem Wissen und Gewissen auszufüllen, mit 
den dort angeführten Beilagen zu ergänzen, rechtsverbindlich zu unterfertigen und einfach 
-  persönlich oder brieflich - an das ZIT zu übermitteln.  

• Zusätzlich sind der Antrag und alle Beilagen vollständig und unverändert auch elektronisch 
per e-mail oder mittels dem schriftlichen Antrag beigelegtem Datenträger (Diskette, CD 
etc.) einzureichen, wobei pro Antrag maximal ein Datenträger mit maximal fünf Dateien in 
gängigen Formaten (doc, xls, pps, pdf, rtf o.ä.) akzeptiert wird. 

• Das ZIT kann im Internet unter  www.zit.co.at  eine online-Einreichung ermöglichen – 
wenn dies der Fall ist, muss  an Stelle der schriftlichen Antragstellung diese 
Einreichmöglichkeit verwendet werden und ist dabei eine vom ZIT in Ausschreibungen 
oder auf der o. a. Internet-Seite angeführte Vorgangsweise, insbes. hinsichtlich des 
Ansuchen-Echtheitszertifikats oder einer allfälligen elektronischen Signatur, einzuhalten. 
Kommt eine rechtsverbindliche elektronische Signatur nicht zustande, ist das Ansuchen-
Echtheitszertifikat schriftlich und rechtsverbindlich unterzeichnet einzureichen und nur als 
solches gültig. 

b) Antragssprache 

Anträge sind in allen wesentlichen Teilen in deutscher Sprache einzureichen - hinsichtlich 
der Projektdaten von Forschungsprojekten werden auch Texte in englischer Sprache 
akzeptiert.  

c) Einreichzeitpunkt 

Zum Zeitpunkt der Einreichung dürfen noch keine wesentlichen Umsetzungsschritte für das 
zur Förderung eingereichte Vorhaben gesetzt worden sein - Kosten für das Vorhaben sind 
jedenfalls erst ab dem Einreichzeitpunkt (es gilt das Datum des Einganges beim ZIT) 
anzuerkennen. Aus dem Gebot der Additionalität (Pkt. 3.1) ist ebenfalls abzuleiten, dass 
Vorhaben, welche bereits früher beim ZIT zur Förderung eingereicht worden sind, nicht ein 
weiteres Mal eingereicht werden dürfen.  
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5.1.2 Einreichen in laufend zur Einreichung offenen Programmen 

Das Einreichen von Anträgen beim ZIT ist innerhalb des Geltungszeitraumes dieser Richtlinie 
gemäß den „Allgemeinen Bestimmungen“ in Pkt. 5.1.1 jederzeit möglich. 

5.1.3 Einreichen im Rahmen von Ausschreibungen (Calls) 

Das ZIT kann nach Maßgabe der technologiepolitischen Erfordernisse und der budgetären 
Möglichkeiten Ausschreibungen - allenfalls gemeinsam mit PartnerInnen - vornehmen und zu 
diesem Zweck die für das Erreichen des Ausschreibungszieles adäquaten Detailbestimmungen 
festlegen. Das Einreichen von Anträgen beim ZIT ist innerhalb des Geltungszeitraumes dieser 
Richtlinie gemäß den „Allgemeinen Bestimmungen“ in Pkt. 5.1.1 innerhalb des in der 
Ausschreibung genannten Einreichzeitraumes möglich. 

Die Ausschreibungen werden mindestens 3 Monate vor Ende des Einreichzeitraums in 
geeigneter Form bekannt gegeben, wobei jedenfalls zu benennen sind: 

� das Ziel und der Inhalt der Ausschreibung, 
� die besonderen Ausschreibungsbestimmungen zur Beurteilung förderungswürdiger Projekte 
(in der Regel durch Hervorhebung oder Konkretisierung eines oder mehrerer der 
Förderungsindikatoren und/oder durch Nennung eines bestimmten Technologiebereichs 
und/oder einer bestimmten Zielgruppe und/oder einer bestimmten Problemstellung, für 
deren Lösung Vorschläge gesucht werden),  

� der Einreichzeitraum, 
� die allenfalls an der Ausschreibung beteiligten PartnerInnen, 
� das bereitgestellte Budget, 
� für welche der AntragstellerInnen eine Förderung und für welche allenfalls zusätzlich gewährte 
Preisgelder vorgesehen sind, 

� einen Hinweis darauf, dass die Summe der einem/r AntragstellerIn gewährten Förderungen 
und Preisgelder durch die Bestimmungen des EU-Beihilfenrechts (vgl. Pkt. 6.4) begrenzt wird. 

 
 

5.2 Bewertungsverfahren 

Das ZIT führt bei allen Anträgen in allen Programmen eine Vorprüfung durch, wobei vor allem auf 
das Erfüllen formaler Kriterien, das Vorhandensein einer ausreichenden Bewertungsgrundlage 
und auf das Zutreffen einzelner notwendiger Bedingungen abgestellt wird. 

Die darauf folgende Bewertung von Anträgen erfolgt durch unterschiedliche, von der Art der zu 
bewertenden Projekte und vom Umfang der zu gewährenden Förderung abhängigen Verfahren. 
Welches Verfahren im Regelfall angewendet wird, ist bei den jeweiligen Förderungsprogrammen 
in Pkt. 7 festgelegt. 
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5.2.1 Bewertung von Anträgen – allgemein geltende Bestimmungen 

Die Bewertung von Anträgen um Gewährung einer Förderung erfolgt grundsätzlich nach den - 
auf den in Pkt. 3 dargestellten Zielen basierenden - Indikatoren. 

In die Bewertung von Anträgen werden in der Regel ausschließlich die schriftlich vorliegenden 
Antragsunterlagen einbezogen, die eine ausreichende Grundlage für die richtliniengemäße 
Bewertung bieten müssen. Davon unbenommen kann das ZIT erforderlichenfalls die 
AntragstellerInnen auffordern, sich ergänzend zu den schriftlich vorliegenden Antragsunterlagen 
schriftlich, mündlich oder in Form einer Präsentation zu seinem Antrag oder bestimmten Teilen 
davon zu äußern. 

Alle vom ZIT mit der Beurteilung und Kontrolle von Anträgen beauftragten Fachleute unterliegen 
einem strengen Verschwiegenheitsgebot. 

Bei Vorhaben oder Teilen davon, die bereits von anderen öffentlichen Förderungsstellen 
begutachtet und bewertet wurden, kann vom ZIT auf diese Bewertung zurückgegriffen und bei 
der Bewertung gemäß den in Pkt. 3. genannten Zielen und Indikatoren darauf Bezug genommen 
werden. 

5.2.2 Bewertung von Anträgen durch das ZIT 

Die Bewertung erfolgt durch qualifizierte MitarbeiterInnen des ZIT gemäß den Bestimmungen in 
Pkt. 5.2.1 der Richtlinie. Das ZIT kann im Zuge der Bewertung ergänzende Expertise von 
Fachleuten einholen. 

5.2.3 Bewertung von Anträgen durch GutachterInnen 

Die Bewertung erfolgt durch externe GutachterInnen im Auftrag von und in enger Abstimmung 
mit dem ZIT gemäß den Bestimmungen in Pkt. 5.2.1 der Richtlinie.  

5.2.4 Bewertung von Anträgen durch eine Jury 

Die Bewertung erfolgt durch eine vom ZIT eingesetzte, aus mindestens drei - immer wieder oder 
einmalig eingesetzten -  Fachleuten bestehende Jury, welche die vorliegenden Anträge gemäß 
den Bestimmungen in Pkt. 5.2.1 der Richtlinie zu bewerten hat9.  

Die Zusammensetzung einer Jury wird in geeigneter Form veröffentlicht und kann beim ZIT 
erfragt werden. Ein/e AntragstellerIn kann vor Beginn der Bewertung einmalig maximal zwei der 
Jury angehörenden Personen oder Institutionen namentlich von der Beurteilung seines Antrages 
ausschließen, wenn er/sie bei diesen das Vorliegen von Befangenheitsgründen im Sinne des  
§ 7 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes vermutet – er/sie muss diese Vermutung 
begründen. 

                                                 

9 Bei der Zusammensetzung einer Jury wird auf ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen geachtet 
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5.3 Entscheidung 

Das Präsidium des Wiener Wirtschaftsförderungsfonds befindet über einen vom ZIT gemäß 5.3.1 
oder 5.3.2 erarbeiteten Förderungsvorschlag und empfiehlt dem Magistrat der Stadt Wien die 
Gewährung oder Ablehnung der Förderung. 

Die Entscheidung über die Gewährung einer Förderung oder die Ablehnung eines Antrages 
erfolgt durch den Magistrat der Stadt Wien auf Basis dieser Empfehlung des Präsidiums des 
Wiener Wirtschaftsförderungsfonds. 

5.3.1 Förderungsvorschlag zu Anträgen in laufend zur Einreichung offenen  
 Programmen 

Anträge, die beim ZIT im Zuge eines laufend zur Einreichung offenen Programms gem. Pkt. 5.1.2 
vollständig eingereicht (oder vervollständigt) werden, werden gem. Pkt. 5.2. bewertet und - in 
der Regel quartalsweise – nach dem Bewertungsergebnis gereiht, sofern sie mindestens 25 % 
der jeweils möglichen Bewertungspunkte erhalten haben. 

Danach werden dem Präsidium des Wiener Wirtschaftsförderungsfonds die Liste aller Anträge 
sowie ein Förderungsvorschlag im Sinne der Reihung und entsprechend den budgetären 
Möglichkeiten vorgelegt, wobei das - in der Regel quartalsweise - gleich verteilte anteilige 
Jahresbudget herangezogen wird.  

Anträge, die in diesem Förderungsvorschlag aus budgetären Gründen nicht mehr aufgenommen 
werden können, werden einmalig ins nächste Quartal übernommen, um sie dort neuerlich einer 
Reihung gemeinsam mit den dann neu aufgenommenen Anträgen zu unterziehen. 

5.3.2 Förderungsvorschlag zu Anträgen im Zuge von Ausschreibungen/Calls 

Alle Anträge, die im Zuge eines Calls gem. Pkt. 5.1.3 beim ZIT eingereicht werden, werden gem. 
Pkt. 5.2. bewertet und nach dem Bewertungsergebnis gereiht, sofern sie mindestens 25 % der 
jeweils möglichen Bewertungspunkte erhalten haben. 

Danach werden dem Präsidium des Wiener Wirtschaftsförderungsfonds die Liste aller Anträge 
sowie ein Förderungsvorschlag im Sinne der Reihung und entsprechend den budgetären 
Möglichkeiten vorgelegt, wobei das für den jeweiligen Call gewidmete im Ausschreibungstext 
genannte Budget herangezogen wird.  

 

5.4 Mitteilung 

Der/die AntragstellerIn erhält die Mitteilung über die Entscheidung des Magistrats und allfällige 
Bedingungen für die Gewährung einer Förderung schriftlich durch das ZIT. Die darin genannten 
Förderungsbeträge sind stets Maximalbeträge. Im Falle einer Ablehnung des Ansuchens werden 
die Gründe für die Ablehnung erläutert. 
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5.5 Auszahlung 
Wurde die Gewährung der Förderung mit Bedingungen ausgesprochen, so müssen diese 
Bedingungen, sofern sie nicht mit einem bestimmten Zeitpunkt oder Ereignis verknüpft sind, 
grundsätzlich vor jeglicher Auszahlung von Förderungsmitteln vom/von der AntragstellerIn erfüllt 
und deren Erfüllung nachgewiesen werden. 

Einschränkend zu den folgenden Bestimmungen ist festzuhalten, dass bei Vorhaben, die in den 
Programmen F, G, und H unterstützt werden, die Bestimmungen in den korrespondierenden 
Bundesrichtlinien für Auszahlungsvorgänge prioritär herangezogen werden. 

5.5.1 Preisgeld 

In Programmen, für die im Zuge einer Ausschreibung gem. Pkt. 5.1.3 um Förderung eingereicht 
wird, kann in der Ausschreibung zusätzlich zu den vorgesehenen Zuschüssen auch die Vergabe 
eines Preisgeldes für die drei bei der Bewertung am besten beurteilten Vorhaben vorgesehen 
werden. Dieses Preisgeld wird ohne weitere Beantragung im Zuge der – die Gewährung einer 
Förderung enthaltenden - Mitteilung gem. Pkt. 5.4. auf das Konto des/der Antragstellers/in 
überwiesen. 

5.5.2 Akonto 

Sofern nicht eine in der Mitteilung gem. Pkt. 5.4 über die Gewährung von Förderungsmitteln 
enthaltene Bedingung entgegensteht, kann der/die AntragstellerIn nach Erhalt dieser Mitteilung 
und erfolgtem Start des geförderten Vorhabens formlos ein Akonto in einem dem jeweiligen 
Charakter des Vorhabens entsprechenden Ausmaß abrufen, maximal 50 % des in dieser 
Mitteilung genannten maximalen Zuschussbetrages. 

5.5.3 Teilzahlung(en) 

Sofern nicht eine in der Mitteilung gem. Pkt. 5.4 über die Gewährung von Förderungsmitteln 
enthaltene Bedingung entgegensteht, kann der/die AntragstellerIn nach Erhalt dieser Mitteilung 
beantragen, den nach Abzug eines Akontos sowie eines 20%igen Rücklasses verbleibenden 
voraussichtlichen Restzuschuss auf mehrere, dem Projektfortschritt (Arbeitspakete, 
Meilensteine) entsprechende Tranchen aufzuteilen. Diese Tranchen werden – beginnend 
frühestens ein halbes Jahr nach Erhalt der Mitteilung gem. Pkt. 5.4 – jeweils maximal zweimal 
pro Jahr nach Vorlage und Prüfung eines Zwischenberichts über den plangemäßen Fortschritt 
des geförderten Vorhabens gem. Pkt. 6.1.1 ausbezahlt.  

5.5.4 Schlusszahlung 

Nach Abschluss des der Förderung zugrunde liegenden Vorhabens, Vorlage und Prüfung eines 
vom/von der AntragstellerIn vorzulegenden Endberichts gem. Pkt. 6.1.2 wird der Zuschuss auf 
Basis der überprüften und als förderungsfähig anerkannten Ist-Kosten des geförderten 
Vorhabens neu berechnet. Wenn dieser errechnete Zuschuss den in der Mitteilung gem. Pkt. 
5.4. genannten maximalen Zuschussbetrag unterschreitet, werden vom errechneten Zuschuss – 
andernfalls vom maximalen Zuschussbetrag - eine bereits geleistete Akontozahlung gem. Pkt. 
5.5.2 sowie bereits geleistete Teilzahlungen gem. Pkt. 5.5.3 in Abzug gebracht. Ein positiver 
Saldo wird dem Antragsteller überwiesen, ein negativer Saldo ist vom/von der AntragstellerIn 
binnen 14 Tagen zurückzuzahlen. 
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6 Ergänzende Bestimmungen 
6.1 Auskunfts-, Aufbewahrungs- und Berichtspflichten 

6.1.1 Zwischenbericht(e) 

Im Falle einer Förderungsgewährung muss der/die AntragstellerIn unaufgefordert vor der 
gewünschten Teilauszahlung von Förderungsmitteln gem. Pkt. 5.5.3 einen aussagekräftigen 
Zwischenbericht legen. Werden dafür Formulare aufgelegt, sind diese zu verwenden, vollständig 
auszufüllen und - nach Möglichkeit elektronisch - zu übermitteln. Bestandteil eines 
Zwischenberichts ist auch eine Zwischenabrechnung der bisher tatsächlich angefallenen Kosten 
des Vorhabens sowie eine revidierte Kostenplanung für das gesamte Vorhaben. Sollte daraus 
eine deutliche Gesamtkostensenkung abzulesen sein, müssen die folgenden Teilauszahlungen 
an die neuen Umstände angepasst oder überhaupt ausgesetzt werden. 

6.1.2 Endbericht 

Im Falle einer Förderungsgewährung muss der/die AntragstellerIn unaufgefordert unmittelbar 
nach Abschluss des geförderten Vorhabens einen aussagekräftigen Endbericht legen. Werden 
dafür Formulare aufgelegt, sind diese zu verwenden, vollständig auszufüllen und - nach 
Möglichkeit elektronisch - zu übermitteln. Bestandteil eines Endberichts ist auch eine 
Endabrechnung der tatsächlich angefallenen Kosten des Vorhabens. 

6.1.3 Monitoring und Evaluierung 

Wesentliche, für den Erfolg des Vorhabens relevante qualitative und/oder quantitative 
Änderungen während der Laufzeit des Vorhabens müssen dem ZIT unverzüglich berichtet 
werden. 

Auch nach Abschluss des Vorhabens ist die laufende Beobachtung der geförderten Projekte und 
Unternehmen für die Weiterentwicklung der Förderungsinstrumente sehr wichtig. Jede/r Antrag- 
stellerIn ist verpflichtet, alle im Zusammenhang mit dem zur Förderung eingereichten Vorhaben 
und der allgemeinen Entwicklung des geförderten Unternehmens auftretenden Fragen dem ZIT 
ohne Verzug, vollständig und - wenn verlangt - schriftlich zu beantworten und angeforderte Prüf- 
und Belegunterlagen beizubringen. Diese Verpflichtung endet sieben Jahre nach der 
Schlusszahlung der Förderung gem. Pkt. 5.5.4. 
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6.1.4 Publikation 

Im Falle einer Förderungsgewährung muss der/die AntragstellerIn im Rahmen aller das 
geförderte Vorhaben berührenden PR- und Marketingaktivitäten die Förderung durch den 
Hinweis „Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien durch die ZIT Zentrum für Innovation und 
Technologie, GmbH, ein Unternehmen des Wiener Wirtschaftsförderungsfonds“ nennen und das 
Logo des ZIT dort anbringen, wo es sinnvoll und nach verkehrsüblicher Auffassung zumutbar ist. 

 

6.1.5 Aufbewahrung von Unterlagen, Einsichtnahme durch das ZIT 

Der/die AntragstellerIn ist verpflichtet sämtliche im Zusammenhang mit dem gestellten Antrag 
übermittelten und sämtliche dafür relevanten Unterlagen sowie ferner Unterlagen des ZIT, die für 
die Gewährung der Förderung und deren Administration relevant sind und dem/der 
AntragstellerIn vom ZIT übermittelt wurden, ordnungsgemäß, sorgfältig und in zweckmäßiger 
Form über einen Zeitraum von zehn Jahren ab Auszahlung der Förderung bzw. der letzten Rate 
einer Förderung (Aufbewahrungsfrist) aufzubewahren.  

Diese Aufbewahrungspflicht umfasst insbesondere Unterlagen, die aufschlussreich sind 

���� für den Wirtschaftssektor, in dem der/die AntragestellerIn tätig ist, 
���� für die Einordnung des/der antragstellenden Unternehmen/s als Kleines, Mittleres oder 

Großes Unternehmen im Sinne von Anhang A, 
���� hinsichtlich der für die Förderungsbemessung herangezogenen Brutto- und Nettobeträge, 
���� für die allfällige Exportorientiertheit des geförderten Unternehmens, 
���� für die Höhe des jeweiligen Förderungsbetrages und die Dauer der Förderungsperiode, 
���� hinsichtlich der im Antrag angegebenen anderen De-Minimis-Beihilfen, die in den letzten 

drei Jahren vor der Antragstellung beantragt oder gewährt wurden. 

Der/die AntragstellerIn ist innerhalb der Aufbewahrungsfrist verpflichtet dem ZIT, dem WWFF, 
dem Magistrat der Stadt Wien, dem Kontrollamt der Stadt Wien oder deren Beauftragten diese 
Unterlagen auf Verlangen jederzeit im Original oder als Kopien zur Verfügung zu stellen und zu 
übermitteln.  

Das ZIT, der WWFF, der Magistrat der Stadt Wien, das Kontrollamt der Stadt Wien oder deren 
Beauftragte sind innerhalb der Aufbewahrungsfrist berechtigt, jederzeit von dem/der 
AntragstellerIn zu verlangen, dass alle vorgenannten Unterlagen elektronisch übermittelt werden 
und/oder in elektronischer Form einsehbar sind. 
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6.2 Widerruf einer gewährten Förderung 

6.2.1 Widerrufsgründe 

Die Gewährung der Förderung wird bis zu drei Jahre nach der letzten Auszahlung bzw. der 
Auszahlung des letzten Teiles/der letzten Rate einer Förderung widerrufen, wenn 

• die Förderung zweckwidrig verwendet wurde, oder  
• Kontrollen durch das ZIT, den WWFF, den Magistrat der Stadt Wien, das Kontrollamt der 

Stadt Wien oder deren Beauftragte verweigert oder behindert bzw. Berichtspflichten im 
Zusammenhang mit dem geförderten Projekt verletzt werden, oder  

• über das Vermögen des/der Antragstellers/in ein Konkursverfahren eröffnet bzw. mangels 
Deckung abgewiesen wurde (ausgenommen ist der Fall, dass ein Zwangsausgleich 
angenommen und bestätigt wird) oder  

• der Betrieb des/der Antragstellers/in auf Dauer eingestellt wird, oder  
• die Voraussetzungen für die Gewährung der Förderung - insbesondere nach den 

einschlägigen innerstaatlichen und gemeinschaftsrechtlichen Rechtsvorschriften - so 
rückwirkend wegfallen, dass der Förderung die Grundlage entzogen wird, oder 

• sich Angaben über Umstände, die für die Gewährung der Förderung maßgeblich waren, 
nachträglich als unvollständig oder unrichtig herausstellen, insbes. wenn entgegen den im 
Antrag ausgedrückten Erwartungen 
• bei der Förderung von UnternehmensgründerInnen gem. Pkt. 2.1.2 die Unternehmens- 
gründung nicht innerhalb von 6 Monaten nach einer allfälligen Förderungsmitteilung 
gem. Pkt. 5.4 erfolgt, oder 

• der/die geförderte AntragstellerIn oder die mit ihm verflochtene(n) Unternehmen(sgruppe) 
wesentliche wertschöpfungsintensive Teile seiner (ihrer) bisher in Wien stattgefundenen 
wirtschaftlichen Aktivitäten aus Wien verlagert, oder  

• die Umsetzung des geförderten Vorhabens außerhalb Wiens stattfindet, oder 
• sich der zeitliche Ablauf des geförderten Vorhabens ohne Angabe stichhaltiger Gründe 
wesentlich verzögert, das Vorhaben sich wesentlich verändert oder abgebrochen wird. 

Die Gewährung der Förderung wird bis zu zehn Jahre nach der letzten Auszahlung bzw. der 
Auszahlung des letzten Teiles/der letzten Rate einer Förderung widerrufen, wenn der Nachweis 
der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Unterlagen gem.Pkt. 6.1.5 nicht erbracht werden 
kann oder der/die AntragstellerIn nicht umgehend auf Verlangen die aufbewahrten Unterlagen 
vollständig dem ZIT oder dem WWFF, dem Magistrat der Stadt Wien, dem Kontrollamt der Stadt 
Wien oder deren Beauftragten übermittelt, oder - im Falle einer verlangten Aufbewahrung und 
Ersichtlichmachung auf elektronischem Wege - die Möglichkeit einer elektronischen 
Einsichtnahme nicht gegeben ist. 

Ist das geförderte Vorhaben in konkrete (insbesondere inhaltliche, aufeinander folgende 
und/oder verschiedenen Rechtsträgern zurechenbare) Abschnitte teilbar, denen jeweils 
bestimmte Förderungssummen zugeordnet werden können, und liegt der Widerrufsgrund nur 
bezüglich einzelner Abschnitte vor, so kann der Widerruf auf die diesen Abschnitten 
entsprechende Förderung beschränkt werden, außer wenn den/die AntragstellerIn ein grobes 
Verschulden am Eintreten des Widerrufsgrundes trifft.  
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6.2.2 Rückzahlung 

Im Falle des Widerrufs ist der Zuschuss binnen zwei Wochen zuzüglich Zinsen zurückzuzahlen; 
die Zinsen werden vom Zeitpunkt der Zuzählung bis zur Rückzahlung berechnet, wobei ein 
Zinssatz in jener Höhe zur Anwendung gelangt, die dem Erlass der Magistratsdirektion vom 13. 
November 1998, MD-117-9/98 bzw. der an dessen Stelle tretenden Rechtsgrundlage 
entspricht. 

6.2.3 Meldepflicht 

Der/die AntragstellerIn ist verpflichtet, das Hervorkommen oder Auftreten von Widerrufs-
gründen der Magistratsabteilung 5 – Finanzwirtschaft, Haushaltswesen und Statistik, 1082 
Wien, Ebendorferstraße 2, bzw. dem ZIT unverzüglich schriftlich bekannt zu geben – bei 
Einhaltung dieser Verpflichtung kann von einer Verzinsung gemäß Pkt. 6.2.2 abgesehen werden. 

 

6.3 Datenschutz 

Der/die AntragstellerIn ist im Sinn des § 7 Abs 1 Z 2 des Datenschutzgesetzes in der jeweils 
geltenden Fassung verpflichtet zuzustimmen, dass alle im Ansuchen um Gewährung der 
Förderung enthaltenen sowie bei der Abwicklung und Kontrolle der Förderung anfallenden ihn 
betreffenden und gemäß § 6 des Datenschutzgesetzes automationsunterstützt verarbeiteten 
Daten oder zur automationsunterstützten Datenverarbeitung bestimmten Daten dem Magistrat, 
dem Kontrollamt und anderen Organen des Landes und der Stadt Wien sowie den Organen der 
Republik Österreich und der EU für Kontrollzwecke übermittelt werden können. 

Der/die AntragstellerIn hat das Recht, diese mit Einreichung des Antrages gegebene 
Zustimmungserklärung jederzeit schriftlich durch Mitteilung an das ZIT zu widerrufen. Allfällige 
Datenübermittlungen werden unverzüglich bei Einlangen des Widerrufes beim ZIT, unbeschadet 
bestimmter gesetzlicher Übermittlungspflichten, eingestellt. 

Der Widerruf der Zustimmungserklärung durch den/die AntragsstellerIn führt zum Widerruf der 
Zuerkennung der Förderung und zur Rückforderung bereits ausbezahlter Zuschüsse.  
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6.4 Rechtsgrundlage / Rechtsanspruch 

Bei allen Programmen in dieser Richtlinie wird explizit auf die jeweilige EU-Rechtsgrundlage 
verwiesen. Dabei kann es sich - sofern es sich nicht um allgemeine Maßnahmen handelt – um 
den Gemeinschaftsrahmen für staatliche Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen, um die 
Bestimmungen zur Förderung von KMU oder um die Bestimmungen zu De-Minimis-Beihilfen, 
allesamt  in der jeweils geltenden Fassung10 bzw. den etwaig an deren Stelle tretende 
Rechtsakte handeln.  

Weiters sind in der Beurteilung eines Antrages die gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen und 
Rahmenbedingungen für bestimmte Sektoren der Industrie, Landwirtschaft und Fischerei sowie 
für industriell organisierte Agrarunternehmen zu berücksichtigen, sofern der/die AntragstellerIn 
als Unternehmen in die genannten Sektoren einzustufen ist. 

Förderungen, die innerhalb der als De-Minimis-Programme gekennzeichneten Programme 
gewährt werden, unterfallen der De-Minimis-Regelung (gemäß Anhang B) in der jeweils 
geltenden Fassung bzw. dem etwaig an deren Stelle tretenden Rechtsakt. 

Die Entscheidung auf Zuerkennung der Förderung erfolgt nach Maßgabe der verfügbaren 
Budgetmittel auf Basis dieser vom Wiener Gemeinderat am 1.12.2005 unter  
Pr.Z. 04609-2005/0001-GFW bzw. von der Wiener Landesregierung am 30.11.2005 unter  
Pr.Z. 04608-2005/0001-GFW beschlossenen Richtlinie und gegebenenfalls aufgrund eines im 
Zuge eines Ausschreibungsverfahrens bekannt gemachten Ausschreibungstextes.  

Auf die Gewährung von Förderungsmitteln besteht kein Rechtsanspruch.  

Geltungszeitraum dieser Richtlinie für Einreichungen vom 1.1.2006 bis 31.12.2008. 

 

6.4 Programmmanagement 

Informationen und Einreichung bei der vom Wiener Wirtschaftsförderungsfonds mit der 
Abwicklung beauftragten Technologieagentur der Stadt Wien 

 

    Zentrum für Innovation und Technologie GmbH 

1010 Wien, Ebendorferstraße 4      www.zit.co.at 
T: +43-1-96090-86165 office@zit.co.at 

                                                 
10  zuletzt Mitteilung der Kommission 96/C 45/06, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 45 vom 

17.2.1996, S. 0005 
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7 Förderungsprogramme 
7.1 Programm A:  Calls für betriebliche F&E 
Betriebliche F&E - Projekte im Bereich der vorwettbewerblichen Entwicklung 

7.1.1 Ausrichtung 

Mit dem Ziel   

  anwendungsorientierte betriebliche F&E-Aktivitäten zu forcieren,  
  einen Anreiz zu vermehrten betrieblichen Innovationsaktivitäten in diesem Bereich zu setzen 
insbesondere auch die Steigerung der Zahl von Wiener Unternehmen, die 
Innovationsaktivitäten setzen, zu erreichen und  

  vor allem die Kleinen und Mittleren Unternehmen zu Produkt-, Dienstleistungs- und 
Verfahrensinnovation zu ermutigen, und damit  

  die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Wiener Wirtschaft zu erhalten und weiter 
auszubauen 

fördert die Stadt Wien im Rahmen dieses Programms 

  Forschungs- und Entwicklungsprojekte in Wien  
  im Bereich der vorwettbewerblichen Entwicklung11 von Produkt- oder Verfahrens-
innovationen, für die bereits eine  

  unmittelbare wirtschaftliche Umsetzungsstrategie (Geschäftsmodell) vorgelegt werden muss 
und aus denen eine  

  unmittelbare ökonomische Wertschöpfung in Wien entspringt.  

Der/die AntragstellerIn muss das Projekt mit wesentlichem12 eigenem Forschungs- und 
Entwicklungsaufwand und unter Tragung des Risikos der Umsetzbarkeit durchführen; 
ausgeschlossen sind somit insbesondere AntragstellerInnen, die das antragsgegenständliche 
Projekt im Auftrag eines Dritten durchführen, der das ökonomische Risiko trägt. 

Im Unterschied zu den Programmen B und F ist – wenn dies im Ausschreibungstext (vgl. Pkt. 
5.1.3) nicht dezidiert als Bedingung angeführt ist - weder eine Kooperation noch eine Einstufung 
des Projektes in die Grundlagenforschung oder die industrielle Forschung zwingend. Wird das 
Projekt dennoch in kooperativer Form durchgeführt, oder enthält es auch Aspekte der 
industriellen Forschung, wird sich dies in der Bewertung des Antrages positiv niederschlagen. 
Die Planung des Projektes ist aber jedenfalls bis zur konkreten wirtschaftlichen 
Umsetzungsstrategie vorzunehmen, die einen wesentlichen Aspekt der Bewertung darstellt. 

 

 
                                                 

11   Definition siehe Anhang C 
12  „Wesentlich“ ist der eigene Forschungs- und Entwicklungsaufwand insbesondere dann, wenn dieser zum 

überwiegenden Teil vom/von der AntragstellerIn getragen wird. 
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7.1.2 Bezug zu beihilferechtlichen Bestimmungen der EU 

EU-Rechtsgrundlage Gemeinschaftsrahmen für staatliche Forschungs- und 
Entwicklungsbeihilfen (vgl. Pkt. 6.4) 

7.1.3 Konditionen 

Bemessungsgrundlage F&E-Kosten des Forschungsprojekts, eingeschränkt auf  

• interne und externe Personalkosten für ForscherInnen, 
TechnikerInnen und in der Forschung beschäftigtes 
Hilfspersonal,  

• Kosten für Beratungs- und vergleichbare 
Dienstleistungen, die der F&E-Tätigkeit dienen (einschl. 
Patente),  

im Sinn der Bestimmungen im Anhang D  

Förderungsintensität 25 % der Bemessungsgrundlage; für Projektteile, die der 
industriellen Forschung oder der Grundlagenforschung 
zugerechnet werden können bis zu 50 % der 
Bemessungsgrundlage (gilt für alle Antragsberechtigten) 

Förderungsintensität –  
KMU-Zuschlag 

Die oben genannten Sätze werden um 10 %-Punkte 
angehoben, wenn es sich beim Begünstigten um ein 
Kleines oder Mittleres Unternehmen (vgl. Anhang A) 
handelt 

Maximalförderung 750.000,-- Euro pro Forschungsprojekt 

Maximale Projektlaufzeit im Regelfall drei Jahre13 

7.1.4 Verfahren 

Einreichung Im Zuge einer Ausschreibung gemäß Punkt 5.1.3 

Bewertungsverfahren Juryverfahren gemäß Punkt 5.2.4 

 

 

  
                                                 
13  Längere Projektlaufzeiten sind vom/von der AntragstellerIn zu begründen und können nur in Ausnahmefällen 

genehmigt werden. 
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7.2 Programm B:  Vienna Spots Of Excellence 
Kooperative Forschungsprogramme im Bereich der industriellen Forschung 

7.2.1 Ausrichtung 

Mit dem Ziel  

  den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu erhöhen und  
  die für künftige Produkt- und Verfahrensinnovationen unverzichtbare grundlagenorientierte 
und vor allem industrielle F&E zu forcieren, aber auch,  

  um damit international sichtbare technologieorientierte „spots of excellence“ in Wien zu 
schaffen,  

fördert die Stadt Wien im Rahmen dieses Programms  

  länger währende, zwischen 3 und 5 Jahre dauernde, von einem oder mehreren Wiener 
Unternehmen ausgehende Forschungsprogramme, bestehend aus mehreren thematisch 
zusammenhängenden Forschungsprojekten, welche maßgebliche Aspekte der 
Grundlagenforschung oder der industriellen Forschung enthalten müssen, 

  wenn diese gemeinschaftlich von Unternehmen und Forschungseinrichtungen14 durchgeführt 
werden, wobei die Leistungen aller Partner für eine Realisierung des Forschungsprogramms 
substanziell und unabdingbar sein müssen.  

Dazu ist eine gemeinsame Einreichung gem. Pkt. 2.2 erforderlich, wobei mindestens ein 
Unternehmen mit mindestens einer Forschungseinrichtung eine organisierte, eigenständige 
Struktur zur gemeinschaftlichen Arbeit an dem zu fördernden Forschungsprogramm gründet. 
Das organisatorische Mindesterfordernis an die Gemeinschaft ist die Schaffung einer 
Gesellschaft nach bürgerlichem Recht (GesBR, ARGE) auf die Dauer des Forschungsprogramms, 
bevorzugt wird jedoch jede nachhaltigere Form der Kooperation, insbesondere solche, die zu 
einer organisierten eigenständigen Struktur (Träger) mit eigenständiger Identität (Personal, Ort, 
Außenauftritt) führen. 

Alle Partner müssen ihr Interesse an der gemeinschaftlichen Durchführung des 
Forschungsprogramms durch Leistungen an die Gemeinschaft belegen, wobei der Anteil an 
Barleistungen bei großen Unternehmen 50% und bei KMU 25% der anteiligen Gesamtleistungen 
übersteigen muss   

Die Forschungsergebnisse der Gemeinschaft sind den Partnern/innen gemeinsam zu 
überlassen. 
                                                 
14  Forschungseinrichtungen im Sinn dieses Programms sind auf Dauer angelegte, selbständige, organisierte, 

öffentliche oder private Einrichtungen, deren hauptsächliche Tätigkeit in Forschung, Entwicklung oder Bildung 
liegt und die über eine regelmäßig genutzte Infrastruktur verfügen (z. B. Räumlichkeiten, EDV, etc.) 
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Das zu fördernde Forschungsprogramm muss im Rahmen der Einreichung noch keine konkreten 
wirtschaftlichen Umsetzungsschritte enthalten, doch müssen eine definierte ökonomische 
Perspektive und grundsätzliche Darstellungen einer möglichen Vermarktungsstrategie aufgezeigt 
werden.  

Der strategische und/oder synergetische Nutzen der gemeinsamen Durchführung des 
Forschungsprogramms sowie ein realistisches Szenario für die Wirkung und Entwicklung der 
Zusammenarbeit nach Abschluss des Forschungsprogramms müssen dargestellt werden. 

 

Im Sinn des Substituierungsverbots gem. Pkt. 4/Absatz 3 sind Vorhaben, welche insbesondere 
in den gemeinsamen Kompetenzzentrenprogrammen des Bundes und des Landes Wien gemäß 
den Bestimmungen im Programm F bzw. gemäß den dem Programm F zugrunde liegenden 
Richtlinien des Bundes unterstützt werden können, im ggst. Programm B nicht einbeziehbar. 

7.2.2 Bezug zu beihilferechtlichen Bestimmungen der EU 

EU-Rechtsgrundlage Gemeinschaftsrahmen für staatliche Forschungs- und 
Entwicklungsbeihilfen (vgl. Pkt. 6.4) 

7.2.3 Konditionen 

Bemessungsgrundlage F&E-Kosten des Forschungsprogramms, das sind 
ausschließlich 
• interne und externe Personalkosten für ForscherInnen, 
TechnikerInnen und in der Forschung beschäftigtes 
Hilfspersonal,  

• Kosten für Instrumente, Ausrüstung und Gebäude, die 
für das Forschungsprogramm genutzt werden sowie    

• Kosten für Beratungs- und vergleichbare 
Dienstleistungen, die der F&E-Tätigkeit dienen (einschl. 
Patente) im Sinn der Bestimmungen im Anhang D 

Mindestbemessungsgrundlage 1,5 Mio. Euro 

Förderungsintensität maximal 50 % der Bemessungsgrundlage (gilt für alle 
Antragsberechtigten) 

Maximalförderung 2 Mio. Euro pro Vorhaben 

Projektlaufzeit zwischen drei und fünf Jahren 

7.2.4 Verfahren 

Einreichung laufend gemäß Pkt. 5.1.2 

Bewertung GutachterInnenverfahren gemäß Pkt. 5.2.3 
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7.3 Programm C:  F&E-Public 

Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung des Wissenstransfers  
und der Technologie-Awareness 

7.3.1 Ausrichtung 

Mit dem Ziel 

  die Möglichkeiten des Wissenstransfers und die Wege zu einer stärkeren Nutzung der breiten, 
hochwertigen wissenschaftlichen Basis Wiens zur Sicherung der Wettbewerbsposition der 
Wiener Wirtschaft einem größeren Kreis von UnternehmerInnen bekannt zu machen,  

  die mangelnde Information und nicht objektiv begründbare Ängste vor neuen Technologien in 
breiten Kreisen der Bevölkerung, welche Entwicklung innovativer Wiener Unternehmen 
hemmt, zu bekämpfen, 

  die Imagebildung Wiens als moderne, aufgeschlossene Stadt mit starker Innovationskraft 
weiter voranzutreiben,  

  die Begeisterung für und Attraktivität von naturwissenschaftlicher Aus- und Weiterbildung im 
Sinne einer langfristigen Sicherung ausreichender Personalressourcen in Wissenschaft und 
Forschung zu heben, 

fördert die Stadt Wien im Rahmen dieses Programms Vorhaben, die  

  mit Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Messen, Kongresse u. dgl) 
  ausschließlich dem Erreichen der o. a. Ziele dienen und  
  einer größeren und definierten Gruppe aus der Wiener Wirtschaft oder der Wiener 
Bevölkerung zugute kommen. Keinesfalls förderbar sind Vorhaben, die der Publizierung oder 
Promotion einzelner Produkte oder Firmen dienen.  

Das ZIT kann bei geförderten Vorhaben Qualitätsstandards über die Art der Durchführung des 
Vorhabens vorgeben, deren Erfüllung Voraussetzung für die Auszahlung von Förderungsmitteln 
ist. 

Der/die AntragstellerIn muss dem ZIT über die im Pkt. 6.1.4 geregelten Publikationspflichten 
hinausgehend die Möglichkeit einräumen, im Rahmen eines geförderten Vorhabens 
entsprechende Anliegen und Maßnahmen der Wiener Technologiepolitik in geeigneter Form zu 
publizieren. 
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7.3.2 Bezug zu beihilferechtlichen Bestimmungen der EU 

EU-Rechtsgrundlage Sofern es sich beim/bei der AntragstellerIn um ein 
Unternehmen handelt, welches grundsätzlich 
marktwirtschaftliche Aktivitäten setzt, gilt die De-Minimis-
Verordnung (vgl. Pkt. 6.4 und Anhang B). 

7.3.3 Konditionen 

Bemessungsgrundlage Alle dem Projekt eindeutig zuordenbaren Kosten (im Sinne 
der Bestimmungen im Anhang D)  

Mindestbemessungsgrundlage 10.000 Euro 

Förderungsintensität 75 % ;  
50 % für Unternehmen gem. Pkt. 2.1.1 

Maximalförderung 50.000 Euro pro Vorhaben.  
In begründeten Ausnahmefällen und bei überdurch-
schnittlich guter Bewertung kann dieses Limit bei 
AntragstellerInnen, bei denen es sich um ein 
Unternehmen handelt, welches grundsätzlich 
marktwirtschaftliche Aktivitäten setzt, auf maximal 
100.000,-- Euro pro Unternehmen innerhalb von 3 Jahren 
im Sinn der De-Minimis-Verordnung (vgl. Pkt. 6.4 und 
Anhang B), bei anderen AntragstellerInnen auf maximal 
300.000,-- Euro ausgeweitet werden. 

Maximale Projektlaufzeit ein Jahr – je nach Art des Vorhabens ist jedenfalls die 
Impulssetzung im Sinne der Ausrichtung des Programms 
intendiert, nicht aber eine laufende Finanzierung länger 
dauernder Aktivitäten 

7.3.4 Verfahren 

Einreichung laufend gemäß Pkt. 5.1.2 

Bewertung durch das ZIT gem. Pkt. 5.2.2 



 

ZIT05 plus. Technologieförderungen für Wien 2005-2008 
Version 2006 gültig ab 1.1.2006 

 

 

Seite 32323232 / 47  

7.4 Programm D:  Innovationssupport  
Partnerschaftliche innovationsunterstützende, -vorbereitende  
oder -begleitende Aktivitäten 

7.4.1 Ausrichtung 

Mit dem Ziel 

  der Etablierung neuer unternehmerischer Innovations- und Forschungsaktivitäten, welche 
eine besondere, über den üblichen Geschäftsbetrieb eines Unternehmens hinausgehende 
Herausforderung darstellen, Vorschub zu leisten und zu diesem Zweck  

  die stärkere Nutzung der Möglichkeiten des Wissenstransfers zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft anzureizen, weiters  

  die Bedeutung von aktuellem Wissen als wesentlicher Wettbewerbsfaktor erkennbar zu 
machen, was  

  einen ungehinderten Transfer von Wissen aus Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen 
(Universitäten, Schulen, Forschungslabors etc.) zu den Unternehmen der Wiener Wirtschaft 
sowie  

  die Bereitstellung hinreichend (hoch bzw. spezifisch) qualifizierter Arbeitskräfte durch das 
Bildungssystem bedingt, 

fördert die Stadt Wien im Rahmen dieses Programms Aktivitäten, die  

  über singuläre Interessen hinausgehen und selbst partnerschaftlich-kooperativen Charakter 
haben,  

  der Anbahnung und Vorbereitung einer Partnerschaft dienen,  
  maßgebliche Aspekte des Wissenstransfers zugunsten von Unternehmen der Wiener 
Wirtschaft aufweisen oder  

  Ergebnisse zum Ziel haben, die mehr als einem Wiener Unternehmen im Zusammenhang mit 
deren F&E-Anstrengungen direkt oder indirekt zugute kommen werden,  

insbesondere in den folgenden Bereichen: 

  Aktivitäten, die der Planung, der Vorbereitung oder der begleitenden Unterstützung von 
längerfristigen, kooperativen Innovations-, Forschungs- und Entwicklungsprojekten dienen, z. 
B.: 

o Anbahnung von Kooperationsvorhaben (mit dem Ziel des Abschlusses eines Kooperations- 
vertrages, eines ARGE-Vertrages, einer gemeinsamen Gesellschaft oder Vergleichbarem) 

o Gemeinschaftliche Erstellung eines qualitätsvollen Planes für ein mehrjähriges 
kooperatives Forschungsprogramm und die damit in Zusammenhang stehenden 
Verwertungsoptionen (einschließlich allfälliger Machbarkeits- oder Marktstudien), welcher 
einerseits den Ansprüchen an ein adäquates Projektmanagement in einem kooperativen 
Projekt, aber auch den Ansprüchen an Klarheit, Transparenz und Vollständigkeit von 
KapitalgeberInnen oder Förderungsstellen genügt. 
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  Gemeinsame Initiativen von Wissen nachfragenden Unternehmen in Wien und 
Ausbildungseinrichtungen15 (Ausbildungskooperationen), die einen Beitrag zur Deckung 
eines manifesten oder in naher Zukunft zu erwartenden qualitativen oder quantitativen 
Arbeitskräftebedarfs in der technologieorientierten Wiener Wirtschaft leisten. Die Initiativen 
müssen ihre nutzenstiftende Wirkung unmittelbar und maßgeblich über die Sphäre der 
AntragstellerInnen hinaus entfalten und über die übliche Lehrtätigkeit der beteiligten 
Ausbildungsinstitutionen hinausgehen sowie eine vom Träger dieser Institutionen nicht oder 
nicht adäquat abzudeckende finanzielle Belastung darstellen. 

  Anbahnung von kooperativ durchzuführenden innovationsorientierten Maßnahmen sowie 
Entwicklung von Strategien und deren Implementierung16 in den Bereichen Produktion, 
Marketing und Vertrieb (einschließlich allfälliger Marktstudien), Logistik, Organisation und 
Informationstechnologie, Qualifizierung und Internationalisierung, wenn diese Maßnahmen 

o im Rahmen der von der Stadt Wien oder der von ihr betrauten Organisationen initiierten, 
(teil)finanzierten oder durchgeführten Clusteraktivitäten oder  

o im Rahmen von Technologienetzwerken (im Sinne von Programm E dieser Richtlinie) 
betrieben werden. 

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten selbst werden – auch wenn diese kooperativ 
durchgeführt werden -  in diesem Förderungsprogramm explizit nicht gefördert. 

7.4.2 Bezug zu beihilferechtlichen Bestimmungen der EU 

EU-Rechtsgrundlage De-Minimis-Verordnung (vgl. Pkt. 6.4 und Anhang B) 

7.4.3 Konditionen 

Bemessungsgrundlage Alle dem Projekt eindeutig zuordenbaren Kosten (im Sinne 
der Bestimmungen im Anhang D) 

Mindestbemessungsgrundlage 10.000,--Euro 

Förderungsintensität bis zu 50 %   

Maximale Projektlaufzeit drei Jahre  

Maximalförderung gemäß De-Minimis-Verordnung (vgl. Pkt. 6.4 u. Anhang B)  
 

7.4.4 Verfahren 

Einreichung laufend gemäß Pkt. 5.1.2 

Bewertungsverfahren durch das ZIT gem. Pkt. 5.2.2 

                                                 

15  Vorhaben zur Etablierung von Fachhochschul-Lehrgängen sind im Rahmen dieses Programms nicht einbeziehbar 
16  als förderbar gilt hier ausschließlich die Anlaufphase von entsprechenden Initiativen und Maßnahmen, 

ausdrücklich nicht der laufende Betrieb nach deren Etablierung 
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7.5 Programm E: Technologienetzwerke 

7.5.1 Ausrichtung 

Mit dem Ziel  

  das Zusammenwirken der Akteure in einem definierten Technologiefeld17 (Unternehmen, 
Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen etc.) zu verstärken und so  

  zur Schaffung wirtschaftlicher Vorteile für die mitwirkenden Akteure beizutragen,  

fördert die Stadt Wien im Rahmen dieses Programms eine dreijährige Aufbau- und Anlaufphase 
von neuen oder in neuer Intensität und Qualität strukturierten F&E- und innovationsorientierten 
Netzwerken,  

  deren Sitz in Wien ist und an dem sich mindestens drei Wiener Unternehmen beteiligen,  
  die eine klare Struktur aufbauen (beispielsweise Verein, ARGE oder Gesellschaft),  
  die auf Dauer angelegt sind, 
  die über ein Netzwerkmanagement verfügen, welches die Betreuung der Netzwerkaktivitäten 
übernimmt oder koordiniert 

  deren Aktivitäten innerhalb des Netzwerkes erkennbar der Wiener Wirtschaft zugute kommen 
(wobei allerdings ausdrücklich nicht darauf eingeschränkt wird, dass alle Netzwerkakteure 
ihren Sitz in Wien haben müssen oder sollen und eine internationale Besetzung des 
Netzwerkes positiv bewertet wird, solange das nutzenstiftende Element für die Wiener 
Wirtschaft erkannt werden kann). 

Die Netzwerkaktivitäten sind in ihrem Umfang und der Ausrichtung nicht eingeschränkt, müssen 
aber jedenfalls Informationsdienste (bspw. Newsletter, Datenbank, Website) und 
Veranstaltungen (bspw. Konferenzen, Workshops, Expertengespräche, Präsentationen) 
beinhalten und insbesondere konkrete Kooperationsprojekte (vornehmlich im Bereich der F&E) 
zwischen den Mitgliedern des Netzwerkes zum Ziel haben.  

Neben dieser Betreuungsfunktion muss das geförderte Netzwerk auch die Aufgabe übernehmen, 
Kennzahlen und Schlüsselinformationen über die Entwicklung der betreuten Akteure und des 
betreffenden Technologiefelds laufend zu erheben, darzustellen und der Öffentlichkeit verfügbar 
zu halten. 
                                                 
17  Ein „definiertes Technologiefeld“ muss seitens der BetreiberInnen so dargestellt werden, dass klar zu erkennen 

ist, in welchem Technologiebereich und mit welchen Zielen das Netzwerk aufgesetzt wird - es wird aber in einem 
weiteren Wortsinn interpretiert und soll ausdrücklich offen für interdisziplinäre Ansätze und innovative 
Kooperationen sein.  
Alternativ zur Betreuung eines Technologiefelds kann auch ein besonderer örtlicher Schwerpunkt im Sinne einer 
qualitativ hochwertigen inhaltlichen Betreuung von MieterInnen in Wiener Impulszentren, Technologie- und 
Gründerzentren gewählt werden. 
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In diesem weitgesteckten Rahmen hat das Netzwerk seine individuelle Ausrichtung, seinen 
Aktivitätenplan und seinen Finanzplan (verbindliche Finanzierungszusagen der Mitwirkenden 
über den Förderungszeitraum hinaus) zu konzipieren, wobei in diesem Konzept jedenfalls 
überprüfbare „Meilensteine“ in Halbjahresschritten darzustellen sind und (im Falle einer 
Förderungszusage) deren Erreichen in diesem Rhythmus dem ZIT zu berichten ist. 

Im Zuge einer Einreichung vor der Implementierung der gewählten Struktur muss der/die 
EinreicherIn (im Regelfall der/die InitiatorIn oder der/die designierte NetzwerkmanagerIn) 
zumindest fünf verbindliche Interessenbekundungen (letters of intent) einschließlich der 
Finanzierungszusagen, davon mindestens drei von Wiener Unternehmen, vorlegen. 

Auch müssen der strategische Nutzen des Netzwerkes und ein verbindliches Szenario für die 
Wirkung und Entwicklung der Zusammenarbeit nach Auslaufen der Förderung ab dem 4. 
Bestandsjahr dargestellt werden. 

7.5.2 Bezug zu beihilferechtlichen Bestimmungen der EU 

EU-Rechtsgrundlage De-Minimis-Verordnung (vgl. Pkt. 6.4 und Anhang B) 

7.5.3 Konditionen 

Bemessungsgrundlage Alle dem Projekt eindeutig zuordenbaren Kosten (im Sinne 
der Bestimmungen im Anhang D) zum Aufbau und zum 
Betrieb des Netzwerkes über maximal drei Jahre 

Mindestbemessungsgrundlage 20.000,-- Euro 

Förderungsintensität Im ersten Jahr 75 %, im zweiten Jahr 50 %, im dritten Jahr 
25 % der Bemessungsgrundlage 

Maximalförderung gemäß De-Minimis-Verordnung (vgl. Pkt. 6.4 u. Anhang B)  

Projektlaufzeit drei Jahre 

 

7.5.4 Verfahren 

Einreichung laufend gemäß Pkt. 5.1.2 

Bewertungsverfahren durch das ZIT gem. Pkt. 5.2.2 
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7.6 Programm F: Kompetenzzentren 
Gemeinsame Kompetenzzentrenprogramme des Bundes und des Landes Wien 

7.6.1 Ausrichtung 

Mit dem Ziel 

  Forschungskapazitäten und –kompetenzen auszuweiten und „kritische Massen“ zu schaffen,  
  Effizienzzuwächse und Synergien durch gemeinsame F&E zu erzielen und damit 
  international sichtbare Zentren von gebündelter technologischer Kompetenz zu bilden 

fördert das Land Wien im Rahmen dieses Programms in Form einer Kofinanzierung jene 
Einrichtungen (Kompetenzzentren), welche im Rahmen von Bundesrichtlinien gem. Anhang E 
finanziert werden und zur Entstehung 

  längerfristiger kooperativer Forschungs- und Entwicklungsstrukturen im Zusammenwirken 
von Wissenschaft und Wirtschaft führen,  

  wenn diese von einer größeren Gruppe von Akteuren aus diesen beiden Bereichen in 
kooperativer Form, auf Dauer und in einer gemeinsamen organisatorisch-rechtlichen und 
räumlichen Struktur gebündelt, betrieben werden. 

7.6.2 Konditionen 

Es gelten sämtliche Bestimmungen der jeweiligen Bundesrichtlinien prioritär. Zusätzlich werden 
die entsprechenden Förderungsindikatoren gemäß den in Pkt. 3 genannten Zielen der 
vorliegenden Richtlinie für die Entscheidung herangezogen, ob und in welchem Ausmaß Wien die 
Kofinanzierung für eine bestimmte Einrichtung (Kompetenzzentrum) übernimmt.  

7.6.3 Bezug zu beihilferechtlichen Bestimmungen der EU 

EU-Rechtsgrundlage Alle eingereichten Vorhaben werden im Rahmen von - 
erforderlichenfalls notifizierten - Bundesrichtlinien, in 
denen die Kofinanzierung des Landes dargestellt ist, 
abgewickelt. 

7.6.4 Verfahren 

Einreichung gemäß der entsprechenden Bundesrichtlinie 

Bewertungsverfahren hinsichtlich der Landeskofinanzierung durch das ZIT gem. 
Pkt. 5.2.2 
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7.7 Programm G:  Start-Up  

7.7.1 Ausrichtung 

Mit dem Ziel 

  neu gegründete und junge High-Tech-Unternehmen in Wien bei der Durchführung ihrer 
strategisch bedeutsamen Forschungs- und Entwicklungsprojekte (F&E-Projekte) wirkungsvoll 
zu unterstützen und  

  vorhandene Wachstumspotenziale dieser jungen Unternehmen konsequent zu erschließen 

fördert die Stadt Wien im Rahmen dieses Programms  

  in Zusammenarbeit mit der Initiative Start-Up-Förderung der Forschungsförderungs-
gesellschaft (FFG)18 

  von der FFG positiv beurteilte und mit einer Förderungszusage versehene F&E-Projekte  
  von jungen Kleinunternehmen19 in Wien und  
  stockt die Finanzierungsleistung der FFG gemäß Pkt. 7.7.3 und im Rahmen der 
beihilferechtlichen Möglichkeiten auf. 

Zusätzlich zu den von der FFG zu prüfenden und festzustellenden Indikatoren sind für die 
Beurteilung der Förderungswürdigkeit die in Pkt. 3 genannten Ziele und Indikatoren zu 
berücksichtigen. 

7.7.2 Bezug zu beihilferechtlichen Bestimmungen der EU 

EU-Rechtsgrundlage KMU-Beihilfe (Verordnung (EG) Nr. 70/2001 und 
364/2004 der Europäischen Kommission) 

Da die eingereichten Projekte bereits im Zuge der 
Gewährung einer Förderung durch die FFG auf 
Kompatibilität zu dieser Verordnung überprüft wurden, 
werden im Rahmen des gegenständlichen Programms 
ausschließlich die Kumulierungsbestimmungen dieser 
Verordnung ins Kalkül gezogen. 

7.7.3 Konditionen 

Bemessungsgrundlage Barwert der FFG-Initiative Start-Up-Förderung für das 
betreffende F&E-Projekt 

Förderungsintensität 25 % der Bemessungsgrundlage 

Maximalförderung 50.000,-- Euro pro F&E-Projekt 

 
                                                 
18 bzw. eines an dessen Stelle tretenden Rechtsträgers 
19 Kleinunternehmen vgl. Definition im Anhang A 
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7.7.4 Verfahren 

Einreichung laufend gem. Pkt. 5.1.2, spätestens aber zwei Monate 
nach Ausstellung einer Förderungszusage der FFG im 
Rahmen der Initiative Start-Up-Förderung 

Bewertungsverfahren durch das ZIT gem. Pkt. 5.2.2 
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7.8 Programm H:  Produktfindung 
Gemeinsames Programm des Bundes und des Landes Wien  

7.8.1 Ausrichtung 

Mit dem Ziel  

  systematische Ideen- und Produktfindungsprozesse in Wiener Unternehmen zu etablieren und 
somit die Basis für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung zu sichern 

fördert das Land Wien im Rahmen dieses Programms jene Vorhaben, welche im Rahmen der 
Bundesrichtlinie „Sonderrichtlinie für die gemeinsame Förderung einer Technologie- und 
Strukturoffensive Produktfindung 2001 - 2006 gem. Erlass der Bundesministerin für Verkehr, 
Innovation und Technologie vom 31. Oktober 2001“ (Produktfindungsaktion) finanziert werden, 
in Form einer Kofinanzierung. 

 

7.8.2 Bezug zu beihilferechtlichen Bestimmungen der EU 

EU-Rechtsgrundlage De-Minimis-Verordnung (vgl. Pkt. 6.4 und Anhang B) 

7.8.3 Konditionen 

Es gelten sämtliche Bestimmungen der o. a. Bundesrichtlinien prioritär. Zusätzlich werden die 
entsprechenden Förderungsindikatoren gemäß den in Pkt. 3 genannten Zielen der vorliegenden 
Richtlinie für die Entscheidung herangezogen, ob und in welchem Ausmaß Wien die 
Kofinanzierung für ein bestimmtes Vorhaben übernimmt.  

7.8.4 Verfahren 

Einreichung beim Austria Wirtschaftsservice / ERP-Fonds während der 
Geltungsdauer der entsprechenden Bundesrichtlinie  

Bewertungsverfahren hinsichtlich der Landeskofinanzierung durch das ZIT gem. 
Pkt. 5.2.2 
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7.9 Programm I: Calls für Innovationen in Kleinunternehmen 

7.9.1 Ausrichtung 

Mit dem Ziel 

  die Innovationsaktivität kleiner Unternehmen zu unterstützen und  
  die Wachstums- und Beschäftigungspotentiale solcher kleinen Unternehmen durch das 
Umsetzen innovativer Strategien oder Hinwendung zu technologieorientiertem Handeln 
verstärkt auszuschöpfen, 

fördert die Stadt Wien im Rahmen dieses Programms 

  die Umsetzung von Strategien in den Bereichen der Technologieentwicklung und der 
investiven, organisatorischen oder Vermarktungsaktivitäten und die damit in Gang gesetzte  

  Diffusion von Produkt- und Verfahrensinnovationen in den betrieblichen Alltag 
  in Kleinen und Kleinsten Wiener Unternehmen (gemäß Anhang A)   

durch regelmäßige Ausschreibungen („Calls“), die sich jeweils spezifischen Themenstellungen 
widmen und in denen die besten Vorhaben im Sinne dieser Ausrichtung gefördert werden. 

7.9.2 Bezug zu beihilferechtlichen Bestimmungen der EU 

EU-Rechtsgrundlage De-Minimis-Verordnung (vgl. Pkt. 6.4 und Anhang B) 

7.9.3 Konditionen 

Bemessungsgrundlage alle dem Projekt eindeutig zuordenbaren Kosten (im Sinn 
der Bestimmungen im Anhang D)  

Mindestbemessungsgrundlage 5.000,-- Euro 

Förderungsintensität maximal 50 % der Bemessungsgrundlage - wird in den 
einzelnen Ausschreibungen konkret festgelegt 

Maximalförderung gemäß De-Minimis-Verordnung (vgl. Pkt. 6.4 u. Anhang B) 

Maximale Projektlaufzeit zwei Jahre 

7.9.4 Verfahren 

Einreichung Im Zuge einer Ausschreibung gemäß Pkt. 5.1.3 

Bewertungsverfahren durch das ZIT gemäß Pkt. 5.2.2 
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8 Anhänge 
Anhang A 

KMU - Kleine und Mittlere Unternehmen 

 

Die Größenklasse der Kleinstunternehmen sowie der Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) 
setzt sich – in der in dieser Richtlinie angewendeten Definition der Europäischen Kommission - 
aus (unabhängigen) Unternehmen zusammen, die weniger als 250 Personen beschäftigen und 
die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. Euro erzielen oder deren 
Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. Euro beläuft. 

Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein Kleines Unternehmen als ein Unternehmen definiert, 
das weniger als 50 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 10 Mio. 
Euro nicht übersteigt. 

Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein Kleinstunternehmen als ein Unternehmen definiert, 
das weniger als 10 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 2 Mio. Euro 
nicht überschreitet. 

Diese Kurzbeschreibung dient lediglich einer ersten Orientierung und ist nicht als authentische 
Interpretation der EU-Bestimmung zu verstehen; es gilt die Definition der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission vom 6.5.2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der Kleinen und Mittleren Unternehmen20  in der jeweils geltenden Fassung bzw. eines 
etwaig an die Stelle dieser Empfehlung tretenden Rechtsaktes. Der Empfehlungstext ist beim ZIT 
auf Anfrage erhältlich. 

 
                                                 
20 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 124 vom 20.5.2003, Seite 36 ff. 
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Anhang B 
De-Minimis-Bestimmung 

 

Die Europäische Kommission hat festgelegt, dass sogenannte „De-Minimis“-Beihilfen nicht der 
Notifizierungspflicht unterworfen sind. Dabei handelt es sich um Beihilfen oder 
Beihilfeprogramme, welche die Beihilfehöhe auf 100.000 Euro innerhalb eines Zeitraumes von 
drei Jahren pro Unternehmen (Unternehmensgruppe) einschränken. 

Diese Kurzbeschreibung dient lediglich einer ersten Orientierung und ist nicht als authentische 
Interpretation der Bestimmung zu verstehen; es gilt die Definition der Verordnung (EG) Nr. 
69/2001 der Europäischen Kommission vom 12.1.2001 betreffend die Anwendung der Artikel 
87 und 88 EG-Vertrag auf „De-Minimis“-Beihilfen (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
Nr. L10 vom 13.1.2001, S.0030) in der jeweils geltenden Fassung bzw. eines etwaig an deren 
Stelle tretenden Rechtsaktes – der Verordnungstext ist beim ZIT auf Anfrage erhältlich. 
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Anhang C 
Grundlagenforschung, industrielle Forschung, 
vorwettbewerbliche Entwicklung 

 

Die nachstehende Definition gibt die Darstellung der Europäischen Kommission, veröffentlicht 
im Gemeinschaftsrahmen für staatliche Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen, wieder.  

Der Gemeinschaftsrahmen betrifft alle Beihilfen für Forschung und Entwicklung, die direkt mit 
der späteren Herstellung und Vermarktung neuer Produkte, Produktionsverfahren oder 
Dienstleistungen verbunden sind, soweit sie unter Artikel 92 Absatz 1 EG-Vertrag fallen.  

Diese Kurzbeschreibung dient lediglich einer ersten Orientierung und ist nicht als authentische 
Interpretation der Bestimmung zu verstehen; es gilt die Definition im Gemeinschaftsrahmen für 
staatliche Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen der Europäischen Kommission in allen dort 
beschriebenen Punkten in der jeweils aktuellen Fassung bzw. eines etwaig an dessen Stelle 
tretenden Rechtsaktes – dieser ist beim ZIT auf Anfrage erhältlich. 

Unter Grundlagenforschung versteht die Kommission eine Erweiterung der wissenschaftlichen 
und technischen Kenntnisse, die nicht auf industrielle oder kommerzielle Ziele ausgerichtet sind. 

Industrielle Forschung definiert die Kommission als planmäßiges Forschen oder kritisches 
Erforschen zur Gewinnung neuer Kenntnisse mit dem Ziel, diese Kenntnisse zur Entwicklung 
neuer Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen oder zur Verwirklichung erheblicher 
Verbesserungen bei bestehenden Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen nutzen zu 
können. 

Vorwettbewerbliche Entwicklung umfasst nach Auffassung der Kommission die Umsetzung von 
Erkenntnissen der industriellen Forschung in einen Plan, ein Schema oder einen Entwurf für 
neue, geänderte oder verbesserte Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen, unabhängig 
davon, ob sie zum Verkauf oder zur Verwendung bestimmt sind, einschließlich der Schaffung 
eines ersten, nicht zur kommerziellen Verwendung geeigneten Prototyps.  

Außerdem kann sie die konzeptuelle Planung und den Entwurf von alternativen Produkten, 
Verfahren oder Dienstleistungen wie auch erste Demonstrations- oder Pilotprojekte umfassen, 
sofern diese Projekte nicht für industrielle Anwendungen oder eine kommerzielle Nutzung 
umgewandelt oder verwendet werden können. Sie umfasst keine routinemäßigen oder 
regelmäßigen Änderungen an bestehenden Produkten, Produktionslinien, Herstellungsverfahren, 
Dienstleistungen und anderen laufenden betrieblichen Prozessen, selbst wenn diese 
Änderungen Verbesserungen darstellen können. 
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Anhang D  
Förderungsfähige Kosten 

 

Grundsätze zur Förderungsfähigkeit bestimmter Kosten von zu fördernden Vorhaben21  

a) Es werden ausschließlich tatsächlich anfallende, vom/von der AntragstellerIn zu tragende 
und nachzuweisende Kosten exkl. USt. als Bemessungsgrundlage anerkannt. 

b) Kosten werden nur bis zu einem als ortsüblich anerkannten Ausmaß in die 
Bemessungsgrundlage aufgenommen. 

c) Interne Kosten sind mit geeigneten und den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden 
Unterlagen aus dem Rechnungswesen des/der Antragstellers/in nachzuweisen, externe 
Kosten durch den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Rechnungen.  

d) Das tatsächliche Anfallen der Kosten (Bezahlung) für das geförderte Vorhaben ist – außer bei 
Preisgeldern gem. Pkt. 5.5.1 und Akonti gem. Pkt. 5.5.2 - Voraussetzung für die Auszahlung 
von Förderungsmitteln. Auf Verlangen des ZIT ist das tatsächliche Anfallen der Kosten durch 
Vorlage der Zahlungsbelege nachzuweisen.  

e) Kosten, die grundsätzlich nicht förderungsfähig sind und daher nicht als 
Bemessungsgrundlage akzeptiert werden: 

� Kosten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem zu fördernden Vorhaben 
stehen 

� Kosten im Zusammenhang mit dem Vorhaben, die vor der Einreichung entstanden sind  
� Kosten, die aufgrund EU-rechtlicher Bestimmungen nicht als förderfähig gelten 

 

Definition förderungsfähiger Kosten 

Externe Personalkosten sind die von Dritten im Zuge der Durchführung des Vorhabens 
weiterverrechneten Personalkosten. Auf den Rechnungen/Honorarnoten müssen diese 
Personalkosten extra ausgewiesen und in Stunden und Stundensatz determiniert sein. 

Interne Personalkosten werden auf Basis der Bruttojahresgehälter inklusive direkter 
Gehaltsnebenkosten errechnet. Direkte Gehaltsnebenkosten umfassen das 13./14. Gehalt und 
Sozialabgaben (wie Sozialversicherungs-DienstgeberInnenanteil, DienstgeberInnenbeitrag, 
Zuschlag zum DienstgeberInnenbeitrag, Kommunalsteuer und MitarbeiterInnenvorsorgekasse) - 
die direkten Gehaltsnebenkosten werden mit einem Zuschlag von 53 % zum Bruttogehalt 
pauschaliert.  

Kosten für Sachleistungen, Prämien und andere Sozialleistungen, Abfertigungen u. dgl. sowie 
anteilige Gemeinkosten können hier nicht in Ansatz gebracht werden.  
                                                 
21  Bei den Programmen F, G und H gelten die Bestimmungen der korrespondierenden Bundesrichtlinien prioritär 
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Folgende Formeln sind zu verwenden: 

Jahresarbeitsstunden    = Wochenstundenverpflichtung in Stunden  
  multipliziert mit 41 Wochen durchschnittl. Effektivarbeitszeit22  

Stundensatz                  = Bruttojahresgehalt inkl. direkter Gehaltsnebenkosten  
  Jahresarbeitsstunden  

Der Stundensatz23 ist mit den geleisteten Stunden für das zu fördernde Vorhaben zu 
multiplizieren.  
 
Beispiel: 
Mitarbeiterin mit Jahresbruttogehalt € 44.000,- zuzüglich 53% = € 23.320,- 13./14.Gehalt und Sozialabgaben,  
38 Wochenstundenverpflichtung, Mitarbeit am eingereichten Forschungsprojekt 612 Stunden 
   
Stundensatz für diese Mitarbeiterin = (44.000 + 23.320) / 38  x  41= 43,21   
 
Förderungsfähige interne Personalkosten = Stundensatz € 43,21  x  612 Arbeitsstunden = € 26.444,52  
 

Bei Kleinen und Kleinsten Unternehmen (gem. Definition im Anhang A) können auch die Bezüge 
von aktiv am geförderten Vorhaben mitarbeitenden FirmeninhaberInnen und GesellschafterInnen 
– allerdings maximal im Ausmaß der höchsten Stufe des beim/bei der AntragstellerIn 
vorherrschenden (kollektivvertraglichen) Gehaltsschemas – in Ansatz gebracht werden. 

 

Kosten für bauliche Investitionen, Material, Geräte, Einrichtungen 

In die Bemessungsgrundlage einbeziehbar ist der unmittelbar und eindeutig dem zu fördernden 
Vorhaben zurechenbare, sachlich und zeitlich anteilig abgegrenzte Teil der Kosten (Abschreibung 
für die Zeitdauer der für das Vorhaben relevanten Nutzung, Anteil des Vorhabens an der 
gesamten Nutzung). 

 

Reisekosten 

Reisekosten im Sinn dieser Richtlinie sind alle Aufwendungen für Reisen – Fahrten, Verpflegung, 
Aufenthalt - im Auftrag und auf Rechnung des/der Antragstellers/in. Es gilt die Reisegebühren-
vorschrift der Stadt Wien sinngemäß. 

Reisekosten sind nur bis zum Ausmaß von 30 % der förderbaren Gesamtprojektkosten in die 
Bemessungsgrundlage einbeziehbar. 

 
                                                 
22  Dieser Wert ist auch das Maximum für die zur Bemessung der Förderung heranzuziehenden Jahresarbeitsstunden 

pro MitarbeiterIn – Überstunden werden also nicht berücksichtigt  
23 Zu den Stundensätzen werden auf www.zit.co.at aktuelle Richtwerte veröffentlicht – werden diese Richtwerte 

überschritten, ist dies bei bereits beschäftigten MitarbeiterInnen schon bei der Antragstellung zu belegen 
(Auszüge aus Lohnkonto) und bei künftig aufzunehmenden MitarbeiterInnen zu begründen.   
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Anhang E 
Kofinanzierbare Bundesförderungsprogramme 

  

Vorhaben, die im Rahmen der im Folgenden genannten Bundes-Förderungsrichtlinien von Seiten 
der dafür zuständigen Bundesstellen teilweise finanziert werden, können unter den in dieser 
Richtlinie definierten Bedingungen im Rahmen des Programms F. (Pkt. 7.6) grundsätzlich von 
Seiten des Landes Wien kofinanziert werden.  

Kplus   
Richtlinien für die Errichtung und Finanzierung von Kompetenzzentren Kplus, erlassen vom 
BMVIT, genehmigt durch das BMF mit Wirkung von 3.12.1998. 

Kind / Knet   
Richtlinien für die Förderung von industriellen Kompetenzzentren und Kompetenznetzwerken, 
erlassen vom BMWA, genehmigt durch das BMF. 
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Anhang F 
Beihilfenrechtliche Bestimmungen für die Beteiligung von 
öffentlichen, nicht gewinnorientierten Forschungs- oder 
Hochschuleinrichtungen 

 

Sieht ein zur Förderung eingereichtes Forschungsprojekt vor, dass öffentliche, nicht 
gewinnorientierte Forschungs- oder Hochschuleinrichtungen Forschungsarbeiten für 
Unternehmen oder in Zusammenarbeit mit Unternehmen durchführen, ist darzustellen, dass 

(a)  die öffentlichen, nicht gewinnorientierten Forschungs- oder Hochschuleinrichtungen für ihre 
Dienstleistungen ein marktübliches Entgelt erhalten bzw. wie ein rationaler InvestorIn am 
Vorhaben mitwirken oder  

(b) die Unternehmen für die Projektkosten in voller Höhe aufkommen oder 

(c) für den Fall, dass die Möglichkeit der Verbreitung von Ergebnissen besteht, für die keine 
geistigen Eigentumsrechte begründet werden können, die etwaigen geistigen 
Eigentumsrechte dann in ihrer Gesamtheit an die öffentlichen, nicht gewinnorientierten 
Einrichtungen weitergegeben werden oder 

(d) die öffentlichen, nicht gewinnorientierten Einrichtungen von den IndustriepartnerInnen, die 
InhaberInnen der sich aus den Forschungsprojekten ergebenden geistigen Eigentumsrechte 
sind, ein marktübliches Entgelt erhalten und die Ergebnisse, für die keine geistigen 
Eigentumsrechte begründet werden können, interessierten Dritten allgemein zugänglich 
gemacht werden. 

 

 


